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IHRE NEUIGKEITEN 
IM NOVEMBER

HÄTTEN SIE DAS GEWUSST?

DAS ERNTEDANKFEST GEHÖRT ZU DEN ÄLTESTEN 
RELIGIÖSEN FESTEN DER KIRCHE. MEHR ZU GESCHICHTE, 
BEDEUTUNG UND BRÄUCHEN DES FESTES...

Wie viele christlich geprägte Feste hat auch das Erntedankfest vorchristliche 
Vorläufer. Bereits im Römischen Reich, im antiken Griechenland und in Israel 
waren Rituale zum Erntedank bekannt. Wie jedes Fest ist auch der Erntedank 
mit einer Vielfalt an Bräuchen verbunden. Das europäische Brauchtum basiert 
auf römischen Vorfahren und ist seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. nachgewie-
sen. Der Brauch ist regional geprägt. 

Er wurde von den Christen übernommen und in ihren Glauben integriert: In 
der Regel am ersten Sonntag im Oktober dankt der Mensch Gott für seine 
Gaben.
Der Mensch ist nach wie vor verantwortlich für die Schöpfung und muss sorg-
sam mit ihr umgehen – das ist ein weiterer zentraler Gedanke des Erntedank-
festes. Das Fest kann Anlass sein, über die Abhängigkeit des Menschen von 
der Natur nachzudenken und Gott dankbar zu sein für das, was er von ihm 
erhält.
Das Brauchtum zum Erntedankfest ist regional sehr verschieden. Doch woher 
kommen die Bräuche und Rituale und welchen Hintergrund haben sie?

Erntedankfest: Ein heidnisches Fest wird christlich

Der Abschluss der Ernte wird von jeher festlich begangen. Bereits im ersten 
Buch der Bibel ist das erste „Erntedankfest“ niedergeschrieben: Die Brüder 
Kain und Abel bringen Gott die Erzeugnisse ihrer jeweiligen Arbeit dar: Kain 
opfert Früchte, sein Bruder als Hirte ein Tier seiner Herde.

Der christliche Hintergrund fußt zudem auf zwei verwandten Quellen:
• Der Mensch als Teil der Schöpfung Gottes wird zum einen seine 
 Nahrung aus Ackerbau und Viehzucht stets auf Gott zurückführen.
• Zum anderen begreift er sich als von der Natur abhängig und hat für  
 die Fülle der Ernte immer zu danken.

Fast überall in Deutschland gibt es zu Erntedank in den Kirchen einen Ernte-
dankschmuck als „Dank für die Frucht der Erde und die menschliche Arbeit“ 
mit Obst und Gemüse, sowie Brot oder anderem Gebäck. Besonders die Ern-
tedankkrone ist aus vielen Kirchen nicht wegzudenken. Mit ihr bringen die Ge-
meindemitglieder Erntegaben – darunter Obst und Gemüse – zum Altar. Die 
Festmesse an diesem Tag dankt besonders für „das tägliche Brot“ und drückt 
die Verbindung des Menschen zur Natur aus. Die Erntekronen werden aus ge-
flochtenen Ähren gebunden und mit Feldfrüchten dekoriert. Einige Gemein-
den zelebrieren die Feierlichkeit zudem mit Tänzen, Festessen und Umzügen.

Titelbild: St. Michael, Denklingen 2020
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
am Freitag, den 16. Oktober hat sich 
in unserer Gemeinde ein tragischer 
Unfall ereignet, bei dem 4 Menschen 
tödlich verunglückt sind.  
Meine Anteilnahme gilt den Angehö-
rigen der Verstorbenen.  
Mein besonderer Dank gilt „ALLEN“ 
die bei der Bergung oder in irgendei-
ner Weise an der Unfallstelle mitge-
holfen haben.   
Wir als Mitbürger sollten den Fami-
lien jetzt helfen. Wie können wir das 
tun?  
 
Bürgerstiftung der Gemeinde    
Denklingen I Epfach I Dienhausen 
Schon seit längerer Zeit stehe ich im 
Gespräch mit der Sparkasse Ober-
land, um eine Bürgerstiftung für die 
Gemeinde Denklingen I Epfach I Di-
enhausen ins Leben zu rufen.    
Diese Stiftung wird durch Spenden-
gelder finanziert und soll eine Sofort-
maßnahme und Notfallhilfe für Men-
schen sein, die von einem schweren 
Schicksalsschlag, durch Unfall, 
Krankheit oder einer Behinderung 
betroffen sind und auf Unterstützung 
angewiesen sind.  
Ein Anspruch der Stiftungsleistungen 
begrenzt sich auf Bürger unserer 
Gemeinde. So können wir ein nach-
weisliches und faires Hilfsangebot si-
cherstellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Bürger aus unserer Gemeinde 
oder anderen Regionen, können 
durch Spenden oder falls keine       
Erben vorhanden sind, durch ein 
Vermächtnis, Menschen, die in un-
mittelbarer Nähe wohnen, bei einem 
schweren Schicksalsschlag unter-
stützen. So können die Betroffenen 
wieder Kraft und Zuversicht schöp-
fen.  
Für diese Menschen ist es sehr 
schwer sich im Alltag wieder zurecht-
zufinden. Wenn dann noch finanzi-
elle Sorgen hinzukommen, lässt sich 
das Leben kaum noch bewältigen.  
 
Mit dieser Bürgerstiftung zeigen wir 
unseren Mitbürgern solidarisch unser 
Mitgefühl und unsere Hilfsbereit-
schaft und verhelfen Menschen, die 
Hilfe benötigen zu einem besseren 
Leben. Die Bürgerstiftung wird von 
der Gemeinde Denklingen verwaltet. 
Ich als Bürgermeister übernehme 
den Vorsitz. Ein Beirat aus jedem 
unserer Dörfer, die über genügend 
Ortskenntnisse verfügen, um aktiv 
handeln zu können, gehören zum 
Stiftungsgremium.   
Vielen Dank an Herbert Negele, der 
die Idee für eine gemeindebezogene 
Hilfseinrichtung hatte. 
 

Andreas Braunegger
Erster Bürgermeister
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Die Stiftung soll bereits für die be-
troffenen Angehörigen, die auf der 
Baustelle ums Leben gekommen 
sind eine Unterstützung sein. 
Vielen Dank! 
 
Unsere Spenden helfen unseren  
Mitbürgern. 
 
Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Oberland 
IBAN: DE27 7035 1030 0032 5964 13 
BIC:   BYLADEM1WHM 
 
Weitere Informationen auf unserer 
Homepage: www.denklingen.de 
 
 
 
 

 
 
BAYERISCHES 
MOBILFUNKFÖRDERPROGRAMM  
Versorgung mit Mobilfunk gehört 
mittlerweile zu den Grundbedürfnis-
sen einer modernen Gesellschaft 
und ist für die Ansiedlung von wirt-
schaftlichen Unternehmen unerläss-
lich.  
Die Arbeitsplätze, die dadurch im 
ländlichen Bereich entstanden oder 
erhalten werden konnten, sind für 
den Wohlstand einer ländlichen Re-
gion von unschätzbarem Wert.  
Das Bayerische Wirtschaftsministe-
rium teilte mit Schreiben vom 
04.01.2019 mit, dass ein Mobilfunk-
förderprogramm in Kraft gesetzt wor-
den ist:  
 
 

EDITORIAL
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„Mobiles Telefonieren soll künftig 
in ganz Bayern funktionieren“. Wir 
wollen die „weißen Flecken“ auf der 
Landkarte erschließen.  
 
Am 1. Dezember 2018 ist deshalb 
das Bayerische Mobilfunk-Förderpro-
gramm gestartet. Wir sind das erste 
Land, das beim Mobilfunkausbau 
das Marktversagen aktiv angeht. Lü-
ckenloser Mobilfunk ist ein bedeutsa-
mer Standortfaktor für Ihre Ge-
meinde und ein wichtiger Schlüssel 
für mehr Lebensqualität vor Ort. Ge-
meinsam gehen wir in Bayern beim 
Mobilfunk voran. 
Da weite Teile der Gemarkung Dien-
hausen einen weißen Fleck in der 
Mobilfunklandschaft bilden, haben 
wird gegenüber dem hierfür zustän-
digen Mobilfunkzentrum in Regens-
burg unser Interesse an diesem Mo-
bilfunkförderprogramm bekundet. 
Daraufhin wurde ein Markterkun-
dungsverfahren gestartet. Das Er-
gebnis war, dass kein Mobilfunkbe-
treiber von sich aus bereit war, die 

weißen Flecken zu schließen. Mithin 
bekamen wir vom Bayerischen Wirt-
schaftsministerium einen Förderbe-
scheid überreicht. Deshalb stehen 
uns 500.000 Euro zur Verfügung, um 
selbst eine Lückenschließung be-
werkstelligen zu können. Diese 
500.000 Euro werden allerdings erst 
nach getaner Leistung ausbezahlt. 
 
Weiterhin haben wir einen Bera-
tungsvertrag mit der Corwese GmbH 
aus Seefeld geschlossen. Dieser 
Vertrag beinhaltet Folgendes: 
 

• Erstellung aller für das Förder-
verfahren notwendigen Doku-
mente 

• Kommunikation mit dem Mobil-
funkzentrum 

• Nutzungsmanagement 
• Ingenieurleistungen für die Er-

stellung des Mobilfunkmasten 
(Planung, Baugenehmigungs-
unterlagen, Ausschreibung, 
Bauüberwachung, etc.) 
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Als nächstes stand die Suche 
nach einem geeigneten Grund-
stück an. Dazu müssen zwei Vo-
raussetzungen vorliegen: 
 
• Die Fläche muss technisch ge-

eignet sein. Dazu werden ver-
schiedene Messungen durch-
geführt. 

• Die Fläche muss der Grund-
stückseigentümer an die Ge-
meinde Denklingen verpach-
ten. Wir benötigen ca. 200 bis 
300 m². Dafür können wir ei-
nen jährlichen Pachtpreis von 
3.600 Euro bezahlen. 
 

Leider haben bis jetzt zwar einige 
Grundstückseigentümer zugesagt 
und am nächsten Tag wieder abge-
sagt. Hintergrund dieser Absage war 
eine Bürgerinitiative, die eine Unter-
schriftenaktion ankündigte und be-
reits Informationen in die Briefkästen 
geworfen hat.  
 
Um nicht gegen den Willen der Be-
völkerung von Dienhausen zu agie-
ren und um nicht noch mehr Geld 
aufgrund des Beratungsvertrages 
auszugeben, wird die Gemeinde 
Denklingen das Mobilfunkförderpro-
gramm nicht in Anspruch nehmen 
und verzichtet auf die Leistungen 
aus diesem Programm. Eine bessere 
Mobilfunkversorgung für Dienhausen 
wird nicht weiterverfolgt. Mithin wird 
auch der Beratungsvertrag mit der 
Corwese GmbH aus Seefeld mit so-
fortiger Wirkung gekündigt.  
 
Der Gemeinderat bedauert diese 
Entwicklung, weil eine Mobilfunkver-

sorgung für Dienhausen eine Infra-
strukturverbesserung darstellen 
würde; z. B. hätte nicht nur die Be-
völkerung, sondern hätten auch alle 
im Forst tätigen Personen oder Stra-
ßenverkehrsteilnehmer einen ent-
sprechenden Empfang auch bei Not-
fällen. 
 
Die Gemeinde Denklingen mit sei-
nen Ortsteilen Denklingen – Epfach 
– Dienhausen wollte hier eine 
Gleichstellung aller Ortsteile schaf-
fen. 
 
Auf unserer Webseite finden Sie 
hierzu ein interessantes Video bzw. 
weitere Informationen im Internet. 
https://www.mobilfunk.bayern 
 
Rathausplatz 
Die Pflasterarbeiten im Innenhof sind 
gut fortgeschritten und die ersten 
Lichtmasten montiert. Auch gehen 
die Kanalarbeiten zügig voran. Lei-
der können wir den erforderlichen 
Zeitaufwand für die nicht vorherseh-
baren Kanalarbeiten nicht beschleu-
nigen, aber uns stehen ausrei-
chende Umgehungsstraßen zur Ver-
fügung. 
     

Die Baustelle ist ausreichend gesi-
chert, dennoch möchten wir explizit 
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darauf hinweisen, dass das Betreten 
und der Aufenthalt auf der Baustelle 
wegen Verletzungsgefahr strengs-
tens verboten ist. Die Haftung für 
evtl. Unfälle möchte und kann nie-
mand übernehmen. 
 
Start- u. Landeerlaubnis 
 

Wir haben dieses Thema im Ge-
meinderat zur Diskussion gestellt, da 
der Eigentümer des Grundstücks, 
der den Landeplatz dort platzieren 
wollte, im Rathaus sein Vorhaben 
angekündigt hat. Die Gesetzesvor-
lage vom Bundesamt für Luftfahrt 
genehmigt einen Start- und Lande-
platz auf einem Rasenplatz. Ich kann 
Ihnen versichern, dass es keine Ab-
sprachen zwischen mir und den Be-
sitzern der Ultraleichtflieger gegeben 
hat, woraus ich einen Vorteil hätte 
ziehen können.  
Eine solche Vorgehensweise ent-
spricht nicht meiner innerlichen und 
moralischen Haltung. Mein Armt als 
Ihr Bürgermeister nehme ich sehr 
ernst und vertrete stets Ihre Interes-
sen gleichermaßen bei allen Angele-
genheiten.  
Ich stehe jederzeit zu einem Ge-
spräch zur Verfügung und nehme es 
nicht persönlich, wenn Bürger Ihre 
Wünsche und Bedenken äußern     
oder Entscheidungen hinterfragen.  
Damit alle Bürger über das Gemein-
degeschehen informiert sind, nutze 
ich die Möglichkeit, Sachverhalte im 
Mitteilungsblatt darzustellen. Wertfrei 
und mit einem hohen Maß für Ge-
rechtigkeit, begegne ich allen Bür-
gern gleich, dazu bin ich verpflichtet 

und mich so zu verhalten, ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit.  
Ich reflektiere und analysiere alle an-
stehenden Entscheidungen mehr-
mals, lasse mir immer wieder alles 
durch den Kopf gehen und nutze 
jede Gelegenheit für gute Experten- 
oder Beratungsgespräche, um für 
Sie die besten Entscheidungen tref-
fen zu können. 
Mittlerweile wurde der Antrag für 
eine Start- und Landeerlaubnis von 
den Antragsstellern zurückgenom-
men.           
 
Bundesstraße B17 Baustellen- 
umleitung über Epfach 
 

Die Bundesstraße B17 wurde für we-
nige Wochen gesperrt, so dass der 
Verkehr über Epfach umgeleitet wer-
den musste. Für die Anlieger, die 
von einer Lärmbelästigung betroffen 
waren, bitte ich um Verständnis. Wir 
profitieren alle davon, wenn unsere 
Straßen immer saniert und ausge-
baut werden. Unsere Infrastruktur 
(Straßen, Energieversorgung und 
Abfallwirtschaft) sind für uns und die 
Industrieunternehmen in Deutsch-
land von großer Bedeutung.   
 
Baustellen sind immer und meistens 
mit einer längeren Einschränkung 
verbunden, aber in diesem Fall    
handelte es sich nur um wenige  
Wochen.  
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Buswartehäuschen Epfach 
 
Mittlerweile wurde das zum Schulbe-
ginn bestellte Buswartehäuschen an 
der VIA CLAUDIA in Epfach endlich 
fertiggestellt. Nun steht für beide 
Richtungen ein Schlechtwetter-Un-
terstand zur Verfügung.  
Demnächst wird auch noch ein klei-
nes Wartehäuschen an der Straße 
zur Forchau aufgestellt.  
 

 
 
 Ihr 
 
 
 
 
 
Andreas Braunegger 
Erster Bürgermeister

 
 
Bericht aus den Sitzungen vom 1. Bürgermeister 
 
31. Flächennutzungsplanänderung sowie Bebauungsplan „Photovoltaik-
Ökostrom24“ – Abwasser Dienhausen – Anträge Michaela Killmann – Wasser-
versorgung Nachtrag – BVZ Hackschnitzelgebäude – Arztpraxis – LEW – Kre-
ditausnahme – Mobilfunk Dienhausen – Baugebiet Obstwiese – Gemeindliches 
Einvernehmen – Bekanntmachung in nicht öffentlicher Sitzung 
 
Ökostrom 24   
 

Um den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage von Ökostrom 24 in die Wege 
zu leiten, wurde die Einunddreißigste Flächennutzungsplanänderung und der 
Bebauungsplan „Photovoltaik-Ökostrom 24“ vom Gemeinderat bewilligt.  
 
Anträge von Gemeinderätin Michaela Killmann  
 

Von Gemeinderätin Michaela Killmann wurden zwei Anträge behandelt. Sie 
stellte fest, dass in einigen Beschlussvorlagen nur Nettobeträge ausgewiesen 
wurden und wollte die aktuellen Projekte nochmals auf den Prüfstand stellen. 
Beide Anträge wurden vorgelegt und wie folgt vom Gemeinderat verabschiedet. 
Durch die Umsatzsteueränderung können manche Aufträge mit 16 % bzw. 
19 % abgerechnet werden, je nach Abnahme der Arbeiten. Deshalb wurden die 
Beträge in Netto dargestellt. Bei dem Prüfantrag wurde auf die bereits getroffe-
nen Maßnahmen und auf die Haushaltsplanung 2021 verwiesen. Es konnten 
keine Abweichungen oder Fehler festgestellt werden. Eine ordentliche und den 
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Gesetzen entsprechende Gemeindeverwaltung und Finanzbuchhaltung, ist bei 
uns stets sichergestellt und es werden auch alle tatsächlichen Zahlen wahr-
heitsgemäß veröffentlicht.     
 
Sanierungsarbeiten Abwasserkanäle Dienhausen 
 

Frau Müller von Steinbacher Consult stellte dem Gemeinderat das Ergebnis der 
Kanaluntersuchung in Dienhausen vor. Bei der TV-Untersuchung wurden einige 
Schäden festgestellt, die nun zur Ausschreibung vom Gemeinderat freigegeben 
wurden. Folgendes Bild zeigt einen defekten Kanal mit Wurzelbewuchs. 

 
Wasserversorgung 
 

Durch den Leitungsbau entlang der Osterzeller Straße wurden teilweise Stra-
ßenmarkierungen beschädigt bzw. entfernt. Die Markierungen waren zum Teil 
schon abgenutzt und deshalb wurden die Kosten geteilt.  
 
 

Beim Hochbehälterbau sind noch 3 Nachträge entstanden. Die Böschungssi-
cherung für den Überlauf wurde in der Ausschreibung übersehen und deshalb 
auch nicht angeboten. Der Treppenturm für das Gerüst, weil zum Zeitpunkt der 
Leistungserstellung bis zur Nutzung eine Gesetzesänderung eintrat. Und beim 
letzten Nachtrag wurde noch die Größe der Eingangstüre für evtl. Einbringun-
gen verändert. 

NOTIZEN AUS DEM GEMEINDERAT
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Sanitäre Anlagen Hackschnitzelgebäude – BVZ 
 
Bei der Ausschreibung für „Sanitärtechnische Anlagen“ gingen bei der öffentli-
chen Ausschreibung keine Angebote ein. Deshalb wurde eine beschränkte Aus-
schreibung durchgeführt. Den Auftrag hierfür erhielt die Firma Schleich aus 
Denklingen. 
 

Beim Bau Bürger- und Vereinszentrum gab es drei Nachträge. Betonarbeiten 
mussten vom Baumeister zweimal ausgeführt werden, weil diverse Änderungen 
vom Statiker gewünscht waren. Beim Zimmerer waren Stahlstützen ausge-
schrieben mit dem Kürzel „fv“. In Fachkreisen bedeutet fv = feuerverzinkt. Dies 
wurde vom Zimmerer nicht anerkannt und musste nachvergütet werden. Für die 
Brandschutzmauer musste die Isolierung nach den neusten Richtlinien ange-
passt werden.  
 

 
 

Bild vom neuen „Bürgersaal Bürger- und Vereinszentrum“ Richtung Bühne mit 
fertigem Dach. 
 
Insgesamt liegen wir mit den Kosten für Baumeister, Zimmerer, Garten- und 
Landschaftsbauer, trotz diverser Nachträge, noch immer weit unter den Aus-
schreibungsergebnissen. Den Grundsatz der Kosteneinsparung werde ich wei-
terhin massiv verfolgen, deshalb bin ich auch regelmäßig auf den Baustellen. 
Auf Grund der momentanen Mehrwertsteuersenkung werden diverse Abnah-
men noch im Jahr 2020 vorgenommen. Durch die Senkung der MwSt. von 19 % 
auf 16 % können wir einige Kosten einsparen. Näheres sobald alle Zahlen vor-
liegen. 

NOTIZEN AUS DEM GEMEINDERAT
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Umbau „Altes Rathaus in Arztpraxis“ 
 

Für die Estrich- und Trockenbauarbeiten erfolgten weitere Ausschreibungen. 
Vom Gemeinderat wurde die Arbeiten wie folgt vergeben: 
 Estricharbeiten an Aitranger Estrich u. Fußboden für 19.521,58 € brutto. 

Trockenbauarbeiten an WM Thermo-Akustik für 57.42116 € brutto. 
 

Kreditaufnahme 
 

Die Entwicklung bei der Rücklagenreduzierung und Zuwächse beim Schulden-
stand resultieren aus den im Haushalt- und Finanzplan enthaltenen Ausgaben, 
vor allem aus den dort genannten Investitionsmaßnahmen. Einen großen Anteil 
daran hat der Neubau der kostenrechnenden Wasserversorgungsanlage.  
 

Die Finanzplanung bis 2023 verdeutlicht aber auch, dass die dauernde Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde Denklingen gewährleistet bleibt, zumal ein nach-
haltiger Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der anstehenden 
Automobilkrise berücksichtigt worden ist.  
 

Es ist dem auch nicht abträglich, dass 2020 aufgrund der hohen Kreisumlage, 
die auf dem sehr guten Ergebnis 2018 basiert, eine Zuführung vom Vermögens-
haushalt zum Verwaltungshaushalt stattfinden muss.  
 
Baugebiet „An der Obstwiese“ 
 

Nachdem nun die meisten Grundstücke bebaut sind, können nun die Grünstrei-
fen im Baugebiet mit Bäumen und Sträuchern angelegt werden. Für das  
Straßenbegleitgrün lagen zwei Angebote vor. Die Firma Kutter aus Memmingen 
hat die Ausschreibung hierfür gewonnen und wird voraussichtlich im Frühjahr 
mit den Arbeiten beginnen. 
 
Leuchtmitteltausch LEW 
 

Die Gemeinde hat vor 4 Jahren einen Vertrag mit der LEW abgeschlossen,  
damit defekte Lampen automatisch ausgetauscht werden. Nachdem nun eine 
neuere LED-Technik unseren Stromverbrauch um die Hälfte senken könnte,  
hat sich der Gemeinderat für einen Austausch mit finanzieller Beteiligung  
entschieden. Durch die jährliche Stromersparnis und einer Vertragsrückvergü-
tung haben sich die Investitionskosten von ca. 60.000 € in einigen Jahren amor-
tisiert und wir als Gemeinde leisten einen Beitrag zu einer nachhaltigen  
Gemeindepolitik.  
 
Siehe Leuchtmittelvergleich: 
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Gemeindliche Einvernehmen 
 

Für folgende Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt: 
• Änderungsantrag „Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und 

Schuppen – Fl.Nr. 140/5 Gemarkung Denklingen – Buchweg 5 
• Neubau einer Führanlage mit innenliegendem Longier Bereich – Fl.Nr. 

1322 Gemarkung Epfach – Neuhof 
• Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der 

Einfriedung – Fl.Nr. 2522/2 Gemarkung Denklingen – Egart 2 
• Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Befreiung von den Festset-

zungen des Bebauungsplanes – Fl.Nr. 12 Gemarkung Dienhausen – Wei-
hertalstraße 15/15a 
 

Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzungen 
 

• Vertrag für Photovoltaikanlage gemäß Rahmenplan mit Familie Volk aus 
Epfach 

• Betriebserweiterung sowie Erweiterung Betriebsgelände und Beauftra-
gung Bauleitplanung der Hirschvogel Umformtechnik GmbH 

• Stromliefervertrag und Gestattungsvertrag für Ladeinfrastruktur mit der 
Photovoltaikanlage Ökostrom 24 

• Anpassung der Grundstückspreise bei Straßengrundabtretungen u. ä. 
• Bürgerversammlung und Gemeinderatssitzung 

Aufgrund der gegebenen Coronalage fallen folgende für November 2020 
vorgesehenen Veranstaltungen aus: Bürgerversammlung und Gemeinde-
ratssitzung 

NOTIZEN AUS DEM GEMEINDERAT

Leuchtmittelübersicht vorher Leuchtmittelübersicht nachher 
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AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

CHRISTBÄUME WERDEN GESUCHT

Christbäume werden gesucht für das Rathaus 
Denklingen und das Kriegerdenkmal Epfach

Wie jedes Jahr suchen wir zwei 
Christbäume für die Weihnachts-
zeit.Wir bitten unsere Mitbürge-
rinnen u. Mitbürger sich im Rat-
haus Denklingen zu melden, falls 
sie einen bzw. zwei zur Verfügung 
stellen können. Die Mitarbeiter 
des Gemeindebauhofs holen die 
Bäume gerne ab. Sie sollten rundherum Äste haben 
und ca. 5 – 7 m hoch sein.Für Ihre Mithilfe bedanken 
wir uns schon im Voraus.

Tel.: 0152/22 89 11 08

STELLENANGEBOT

Die Gemeinde Denklingen, Einheitsgemeinde mit ca. 
2.700 Einwohner, mit eigenem Standesamt und der 
Verwaltung des örtlichen Abwasserzweckverbandes, 
stellt, nachdem Frau Sabine Stevens auf eigenen 
Wunsch uns mit Ablauf dieses Jahres verlassen wird, 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in für das Rathaus

ein. Der Geschäftsverteilungsplan sieht 4 Arbeits-
gruppen vor, die jeweils mit 2 Personen besetzt sind. 
Für folgenden Aufgabenbereich fehlt uns demnach 
ein/e Beschäftigte/r: 

• Stv. Kassenverwalter(in) 
 gemäß Art. 100 Gemeindeordnung
• Stellvertreter(in) des Kassenverwalters 
 bei seinen sonstigen Aufgaben
• Verbindung zum externen Datenschutz 
 und Informationssicherheitsbeauftragten
• Steuern und Abgaben (Hunde, Gewerbe,   
 Grundsteuer, Wasser und Abwassergebühren) 
• Versicherungen und Schadensfälle
• Abwasserabgabe (Kleineinleiter, 
 Großeinleiter, Niederschlagswasser) 
• Mieten, Pachten
• Hallen und Raumbelegung
• Abwicklung Reinigungsleistungen
• Gebäudemanagement (Unterhaltung und 
 Bewirtschaftung der Dienstgebäude und 
 Einrichtungen – Schließanlage, Schlüssel, 
 ECheck, Unfall und Brandschutz
• Ersthelfer Rathaus, Apotheke
• Verbindung zu den Hausmeisterdiensten
• Sport und Vereinswesen
• Vollzug gemeindliche Richtlinien über 
 freiwillige Zuwendungen
• Mahnwesen, Vollstreckung

Sie erwerben nach Einstellung das hierfür benötig-
te Wissen durch innerbetriebliche Einarbeitung und 
den Besuch von außerbetrieblichen Seminaren. 

Sie können sich sowohl als vollbeschäftige/r als auch 
als teilzeitbeschäftigte/r Arbeitnehmer/in bewerben, 
wobei eine Vollbeschäftigung von uns aufgrund der 
hinzukommenden Aufgaben bei den neuen Immobi-
lien (Bürger und Vereinszentrum, Arztpraxis, Kinder-
tagesstätte) bevorzugt wird. 

Wir erwarten von Ihnen folgende Voraussetzungen: 

• Abgeschlossene Ausbildung zum/r 
 Beamter/in des mittleren Dienstes    
 oder zum/r Verwaltungsangestellten oder   
 ggfs. Steuerfachangestellte/e, 
 Bankkaufmann, Industriekaufmann
• gute EDVKenntnisse
• gute mündliche und schriftliche 
 Ausdrucksweise
• selbständiges Arbeiten und 
 Organisationstalent
• soziale Kompetenz und hohes Maß an 
 Motivation, Flexibilität und Leistungsbereit  
 schaft

Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungs-
reiche und herausfordernde Tätigkeit sowie eine lei-
stungsgerechte Besoldung nach den beamtenrecht-
lichen Bestimmungen bzw. Bezahlung nach dem 
TVöD.
Des Weiteren können wir Ihnen eine flexible Arbeits-
zeitregelung, eine betriebliche Altersvorsorge sowie 
einen hohen technischen Standard bei der Büroaus-
stattung und Vorgangsabwicklung wie auch ein um-
fangreiches Fort und Weiterbildungsangebot bieten.

Auskünfte erteilt der Geschäftsleitende Beamte 
Johann Hartmann unter 08243/8533340 oder per 
E-Mail: johann.hartmann@denklingen.de
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AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

WINTER, RÄUM UND STREUDIENST 
VOR JEDEM ANWESEN

Gehbahn sichern
Auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen mit oder 
ohne Gehwegen muss vor dem Anwesen eine ca. 1,00 
m breite Gehbahn bei Eis und Schnee geräumt und 
gestreut werden. Dabei müssen auch Abflussrinnen, 
Hydranten, Kanaleinläufe usw. freigehalten werden.

Von 7 Uhr bis 20 Uhr
Räum und Streupflicht bedeutet: ab 7 Uhr besteht 
Räum und Streupflicht, an Sonn und gesetzlichen 
Feiertagen ab 8 Uhr. Die Sicherungsmaßnahmen 
sind bei Bedarf bis 20 Uhr zu wiederholen.

Räumen und abstumpfende Mittel zum Streuen
Zum Streuen sollen nur abstumpfende Mittel wie 
Sand, Splitt usw. verwendet werden. Salz sollte ech-
ten Problemfällen wie extremen Steigungen oder 
Eisplatten vorbehalten bleiben.

Verantwortliche Personen
Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der Anwe-
sen, bzw. die von Ihnen Beauftragten, sind für einen 
funktionierenden Räum und Streudienst verantwort-
lich. Bei Vorder und Hinterliegern sind alle gemein-
sam für Ihren Straßenbereich verantwortlich.

Gesetzliche Pflicht
Räumen und Streuen ist gesetzliche Pflicht nach dem 
Bayerischen Straßen und Wegegesetz sowie der Ver-
ordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öf-
fentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter in der Gemeinde Denklingen.

BREITBANDINTERNET IN DENKLINGEN: 
AKTUELLE INFORMATIONEN 

ZUR VERSORGUNG VON NEUKUNDEN

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Braunegger,
wie wir Sie bereits informiert haben, endet zum Jah-
reswechsel 2021/2022 der Vertrag zwischen LEW 
TelNet und Mnet zur Nutzung des örtlichen Lei-
tungsnetzes von LEW TelNet für Dienste von MNet. 
Hintergrund: LEW TelNet will künftig selbst Internet, 
Telefon und TVDienste über die eigene Infrastruktur 
anbieten und hat deshalb den Vertrag mit Mnet ge-
kündigt.
Die Bedeutung der Versorgung mit BreitbandIn-
ternet ist beiden Unternehmen bewusst. Als lang-
jährige Partner wollen Mnet und LEW TelNet die 
Übergangsphase im Sinne der Kunden konstruktiv 
gestalten und haben nun eine gemeinsame Lösung 
entwickelt, um mögliche Versorgungslücken für die 
Bürgerinnen und Bürger mit Bedarf an einem neuen 
Anschluss in Denklingen zu vermeiden.

Konkret besteht nun wieder die Möglichkeit für 
Bürgerinnen und Bürger, die neu in Ihre Gemeinde 
ziehen oder im Ort umziehen, über die bestehende 
DSLInfrastruktur Breitbanddienste von Mnet zu nut-
zen. Hierfür bietet Mnet spezielle Tarife ohne Min-
destvertragslaufzeit an und stellt auf diese Weise die 
InternetVersorgung bis zum 31.12.2021 sicher.
Interessenten können diese Tarife ab sofort über alle 
Mnet Vertriebskanäle buchen. Dabei ist zu beachten, 
dass nur die speziellen Tarife ohne Mindestlaufzeit 
ausgewählt werden – auch wenn beispielsweise bei 
der Buchung über www.mnet.de aus technischen 
Gründen alle Mnet Tarife angezeigt werden. Aufträ-
ge, die sich auf andere Tarife mit Laufzeitbindung 
beziehen, müssen storniert werden.

Für Ihre Fragen als Kommune stehen Ihnen das Breit-
bandTeam von Mnet (Regionalmanagerin Sandra 
Stiedl, Telefon 089 45200 3935, sandra.stiedl@mnet.
de) sowie das BreitbandTeam von LEW TelNet (Anke 
Zitzelsberger, Telefon 0821 328 2292, EMail breit-
band@lewtelnet.de) gerne zur Verfügung.

Auf der rechten Seite haben wir die Kontaktmöglich-
keiten für die Bürgerinnen und Bürger zur Buchung 
eines Anschlusses zusammengestellt.

Kontaktdaten für Interessenten
Buchung von Internet und Telefondiensten über die 
folgenden Kontaktdaten:
• am besten Online über www.mnet.de
• telefonisch über die kostenlose ServiceNummer 
0800 290 60 90 (Mo. – Fr. 8.00 bis 20.00 Uhr, Sa. 
9.00 bis 18.00 Uhr)
• per EMail unter info@mnet.de
• sowie vor Ort über die Mnet Vertriebspartner.
Bei OnlineBuchung ist auf die Auswahl eines Ver-
trags ohne Mindestvertragslaufzeit zu achten. Auf-
träge, die sich auf andere Tarife mit Laufzeitbindung 
beziehen, müssen storniert werden.
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BEKANNTMACHUNG
ÜBER DIE ABSICHT, DEN 

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ZU ÄNDERN

Beteiligung der Bürger bei der Bauleitplanung
(§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Der Gemeinderat hat am 01.07.2020 beschlossen, für 
das Gemeindegebiet den Flächennutzungsplan zum 
31. Mal zu ändern. Der Flächennutzungsplan stellt 
für das gesamte Gemeindegebiet die beabsichtig-
te Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar.
In der Änderung sollen die bisher als Fläche für die 
Landwirtschaft und als Grünfläche dargestellten Flä-
chen in ein „Sondergebiet (SO) für Freiflächenpho-
tovoltaikanlagen“ (§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 BauNVO) ge-
ändert werden.
Der Änderungsbereich umfasst das Flurstück 2512 
sowie Teilstücke der Flurnummern 2511, 2828 und 
2828/1 der Gemarkung Denklingen
Die betroffenen Flächen sind nachfolgend rot mar-
kiert dargestellt:

Das Änderungsgebiet für die Teilstücke der Flurnum-
mern 2828 und 2828/1 der Gemarkung Denklingen 
liegt südwestlich der Bahnlinie und nordöstlich der 
Gemeindeverbindungsstraße Buchweg (Fl.Nr. 2813 
Gemarkung Denklinen), zwischen der letzten Bebau-
ung auf den Flurnummern 2946/2 und 2946/6 Ge-
markung Denklingen (Industriestraße 1 und 3) und 
der südöstlich gelegenen Biogasanlage auf der Flur-
nummer 2826 Gemarkung Denklingen.
Die Flächen der Flurnummer 2512 und des Teilstücks 
der Flurnummer 2511 Gemarkung Denklingen stel-
len einen weiteren Änderungsbereich dar. Dieser 
liegt nordöstlich der Bahnlinie zwischen den öffentli-
chen Feld und Waldwegen „Nördlicher Schongauer-
FeldWeg“ (Fl.Nr. 2499 Gemarkung Denklingen) und 
„Römerweg“ (Fl.Nr. 2513 Gemarkung Denklingen).

Die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes auf 
dem Flurstück 2512 sowie auf Teilstücken der Flur-
nummern 2511, 2828 und 2828/1 der Gemarkung 
Denklingen hat den Zweck ein Sondergebiet für die 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu 
schaffen.
Die Planungsarbeiten werden an den Planuungsver-
band Äußerer Wirtschaftsraum München (PV), 
Arnulfstraße 60, 80335 München beauftragt.
Ein Planungskonzept liegt vor. Auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme in Darlegungsunterlagen bei der 
Verwaltung der Gemeinde Denklingen, Rathaus-
platz 1, Zimmernummer 4 wird hingewiesen. Diese 
Möglichkeit besteht während unserer Dienststunden 
(Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. + Di. 14:00 – 16:00 
Uhr und Do. 14:00 – 18:00 Uhr) oder nach Verein-
barung bis einschließlich 11.12.2020. Gerne können 
Sie auch das digitale Angebot für die Einsichtnahme 
auf unsere Homepage unter folgendem Link nutzen: 
http://www.denklingen.de/buergerservice/bauleitplaene/
Wir weisen auf die Gelegenheit der Äußerung und 
der Erörterung hin.

Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-

lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB 

und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-

derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-

gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 

Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls ausliegt.

Hinweis bzgl. Des Verbandsklagerechts von 

Umweltverbänden:

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Um-

weltRechtsbehelfsgesetz) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren 

nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit al-

len Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Aus-

legungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 

aber hätte geltend gemacht werden können (§ 3 Abs. 3 BauGB).
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AUS DER GEMEINDEVERWALTUNG

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE ABSICHT, 
EINEN BEBAUUNGSPLAN AUFZUSTELLEN

Beteiligung der Bürger bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Der Gemeinderat hat am 01.07.2020 die Aufstellung 
eines qualifizierten Bebauungsplanes im Sinne von 
§ 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für das Gebiet 
mit dem Namen „Photovoltaik – Ökostrom 24“ be-
schlossen.
Das diesbezügliche Gebiet ist nachfolgend farbig 
dargestellt:

Das Gebiet für die Teilstücke der Flurnummern 2828 
und 2828/1 der Gemarkung Denklingen liegt süd-
westlich der Bahnlinie und nordöstlich der Gemein-
deverbindungsstraße Buchweg (Fl.Nr. 2813 Gemar-
kung Denklinen), zwischen der letzten Bebauung auf 
den Flurnummern 2946/2 und 2946/6 Gemarkung 
Denklingen (Industriestraße 1 und 3) und der süd-
östlich gelegenen Biogasanlage auf der Flurnummer 
2826 Gemarkung Denklingen.
Die Flächen der Flurnummer 2512 und des Teilstücks 
der Flurnummer 2511 Gemarkung Denklingen stel-
len einen weiteren Änderungsbereich dar. Dieser 
liegt nordöstlich der Bahnlinie zwischen den öffentli-
chen Feld und Waldwegen „Nördlicher Schongauer-
FeldWeg“ (Fl.Nr. 2499 Gemarkung Denklingen) und 
„Römerweg“ (Fl.Nr. 2513 Gemarkung Denklingen).
Die Aufstellung des Bebauungsplans „Photovolta-
ik  Ökostrom24“ auf dem Flurstück 2512 sowie auf 
Teilstücken der Flurnummern 2511, 2828 und 2828/1 
der Gemarkung Denklingen hat den Zweck ein Son-
dergebiet für die Errichtung einer Freiflächenphoto-
voltaikanlage zu schaffen.
Diese Flächen sind bisher als Flächen für die Land-
wirtschaft und als Grünfläche dargestellt und sollen 
künftig im Bebauungsplan als „Sondergebiet (SO) 

für Freiflächenphotovoltaikanlagen“ (§§1 Abs. 2 Nr. 
10, 11 BauNVO) dargestellt werden.
Die Planungsarbeiten werden an den Planungsver-
band Äußerer Wirtschaftsraum München (PV), 
Arnulfstraße 60, 80335 München beauftragt.
Ein Planungskonzept liegt vor. Auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme in Darlegungsunterlagen bei der 
Verwaltung der Gemeinde Denklingen, Rathausplatz 
1, Zimmernummer 4 wird hingewiesen. Diese Mög-
lichkeit der Einsichtnahme besteht während unserer 
Dienststunden (Mo.  Fr. 08:00  12:00 Uhr, Mo. + Di. 
14:00 16:00 Uhr und Do. 14:00  18:00 Uhr) oder nach 
Vereinbarung bis einschließlich 11.12.2020. Gerne 

können Sie auch das digitale Angebot für die Ein-
sichtnahme auf unsere Homepage unter folgendem 
Link nutzen: 
http://www.denklingen.de/buergerservice/bauleitplaene/
Wir weisen auf die Gelegenheit der Äußerung und 
der Erörterung hin.

Hinweis zum Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-

lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB 

und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-

derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-

gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 

dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 

Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls ausliegt.

Hinweis bzgl. Des Verbandsklagerechts von 

Umweltverbänden:

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Um-

weltRechtsbehelfsgesetz) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren 

nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit al-

len Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Aus-

legungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 

aber hätte geltend gemacht werden können (§ 3 Abs. 3 BauGB).
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BEKANNTMACHUNG ANDERER STELLEN 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Namen des Landesamts für Umwelt (LfU) wollen 
wir Sie mit dem Thema „Radon in Gebäuden“ be-
kannt machen. Radon ist ein radioaktives Edelgas, 
das überall natürlich vorkommt. Hohe Radonkonzen-
trationen können sich auf die Gesundheit auswirken. 
Dabei kann man sich selbst in drei Schritten vor Ra-
don schützen: informieren – messen – handeln.

Radon in Kürze
Radon entsteht im Boden durch den radioaktiven 
Zerfall von Uran. Je nach Beschaffenheit und Durch-
lässigkeit des Bodens kann Radon in Häuser gelan-
gen. Neben dem Untergrund spielt der bauliche Zu-
stand des Hauses eine zentrale Rolle, insbesondere 
Risse oder undichte Fugen im Boden oder in Wän-
den mit Erdkontakt.
Radon und Gesundheit
Hohe Radonkonzentrationen bergen ein Gesund-
heitsrisiko. Dafür sind vor allem seine Zerfallsproduk-
te verantwortlich. Diese können sich an Teilchen in 
der Raumluft anlagern und so beim Einatmen in die 
Lunge gelangen. Bei längeren Aufenthalten in Räu-
men mit hohen Radonkonzentrationen kann 
die Entstehung von Lungenkrebs begünstigt 
werden.
Radon im Gesetz
Deshalb ist der Schutz vor Radon im Strahlen-
schutzgesetz des Bundes geregelt. Wichtig ist 
vor allem der Referenzwert für die Radonkon-
zentration. Er beträgt 300 Becquerel pro Ku-
bikmeter Luft und gilt für alle Wohnräume und 
Arbeitsplätze.
Messwerte werden mit dem Referenzwert ver-
glichen und können so eingeordnet werden.
RadonVorsorgegebiete
Bis 31.12.2020 müssen die Bundesländer 
RadonVorsorgegebiete festlegen. Dies sind 
Gebiete, in denen die Wahrscheinlichkeit für 
erhöhte Radonkonzentrationen größer ist. 
Deshalb gelten hier zusätzliche gesetzliche 
Regelungen zum Radonschutz.
Die Radonkonzentration muss an allen Ar-
beitsplätzen im Erd und Kellergeschoss vom 
Arbeitgeber gemessen werden. Wird der Re-
ferenzwert überschritten, müssen Maßnah-
men zur Senkung der Radonkonzentration 
eingeleitet werden.
Auch beim Neubau muss – zusätzlich zu den 
überall verpflichtenden Maßnahmen zum 
Feuchteschutz nach allgemein anerkannten 

Regeln der Technik – eine weitere Maßnahme zum 
Schutz vor Radon umgesetzt werden.
Dennoch gilt: Radon geht alle etwas an
Die Radonkonzentration kann sowohl in als auch au-
ßerhalb von RadonVorsorgegebieten erhöht sein. In 
RadonVorsorgegebieten ist hierfür die Wahrschein-
lichkeit höher als außerhalb. Gewissheit schafft nur 
eine Messung. Wird der Referenzwert überschritten, 
können oftmals einfache Maßnahmen, wie regelmä-
ßiges Lüften, Abhilfe schaffen. So kann sich jeder mit 
einfachen Schritten vor Radon schützen.
Radon messen
Bisher sind Messungen in allen Lebensbereichen 
freiwillig. Diese sind jedoch stets notwendig, um ein-
deutige Aussagen über die Radonkonzentration im 
eigenen Haus oder am Arbeitsplatz zu erhalten.
Gemessen wird mit sogenannten Exposimetern. Die-
se Messgeräte sind klein, handlich und kostengün-
stig. Die Messung ist einfach selbst durchzuführen.
Weiterführende Informationen zu Radon, Messun-
gen und RadonSchutzmaßnahmen finden Sie auf der 
Internetseite des LfU: 
www.lfu.bayern.de: Strahlung > Radon in Gebäuden
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Liebe Kunden, 

 
Winterzeit ist Schokoladenzeit!! 

Ab sofort verfügbar Weihnachtsnaschwerk 
 und lecker Glühwein. 

Unser Dorfladen mit ♥ 
 
hat neu im Sortiment Glühwein weiß und rot vom Weingut Engelhard Manuel 
ökologischer Weinbau aus Hillesheim 
 
Am 13.11.20 und 14.11.20 können Sie sich gerne 
zu unseren Öffnungszeiten  
von der Qualität des Glühweins überzeugen. 
Fragen Sie unser Personal 
nach einem „Probierschluck“ 
 
Wir möchten uns auch auf diesem Wege 
bei unseren treuen Kunden  
trotz Baustelle bedanken,  
DANKE ! 
Dennoch finden einige Kunden den Weg über 
die Baustelle nicht mehr zu uns.  
HILFE - der Umsatz sinkt !!!!! 
Leider haben wir kein großes Polster  
um weitere Umsatzrückgänge aufzufangen. 
 
Drum bitte unterstützt uns mit  
EUREM EINKAUF im DORFLADEN ! 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. und Mi.  7 - 13 Uhr 

  15 - 18 Uhr 
Di. und Do.  7 - 13 Uhr 
Fr.  7 - 18 Uhr 
Sa.  7 - 12 Uhr 

 
Telefon:  08243-7714770 
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VCP STAMM LECHRAIN E. V.

Pfadfinder zeigen, dass Kinderprogramm auch 
während Corona machbar ist

Die Pfadfinder des VCP Stamm Lechrain e. V. haben 
sich von den CoronaHürden nicht aufhalten lassen 
und so war auch dieses Jahr in den Sommerferien 
wieder der rote Ferienbus unterwegs.
In Zusammenarbeit mit DB Oberbayernbus, dem 
Kreisjugendring Landsberg am Lech und der Jungen 
Presse Landsberg e. V. organisieren die Pfadfinder 
aus Lechrain schon seit mehreren Jahren ein Feri-
enprogramm für alle Kinder aus der Region. Dabei 
fährt ein roter Bus jeden Mittwoch die Haltestellen 
zwischen Schongau und Landsberg bzw. Kaufering 
ab und schließlich weiter zum jeweiligen Zielort.

Alles in allem war der Ferienbus 2020 der Pfadfinder 
auch in Corona Zeiten ein voller Erfolg. Mit durch-
schnittlich 45 Personen pro Fahrt sind insgesamt 
rund 300 Anmeldungen eingegangen. Alle Fahrten 
hatten wunderbares Wetter und keinerlei größe-
re Probleme. „Eine Herausforderung war dabei in 
diesem Jahr natürlich der besondere Umstand be-

dingt durch die CoronaPandemie“, erklärt Sophia 
Albrecht, die die Veranstaltungen koordinierte. „Mit 
unserem Hygienekonzept und in enger Absprache 
mit den Zielorten, Busunternehmen und dem Kreis-
jugendring, konnten die Fahrten aber auch im Jahr 
2020 durchgeführt werden“.

Als erstes ging es dabei ins Verkehrsmuseum Mün-
chen, wo die Kinder sich sowohl in Kleingruppen 
selbstständig die ausgestellten Autos, Züge oder 
Flugzeuge anschauen konnten, als auch bei einer 
spannenden Führung unter anderem lernen konn-
ten, woher die Worte „Chauffeur“ oder „Kotflügel“ 
kommen. Na, haben Sie eine Idee? Abgerundet wur-
de der Tag mit einer Kugel Eis und einem Spielplatz.

Am nächsten Mittwoch war die Highlightfahrt ins 
Legoland geplant. Da die Anmeldezahlen aber alle 
Rahmen sprengten, wurden aus einem Bus kurzer-
hand zwei! So fuhr der PfadfinderFerienbus mit über 
100 Teilnehmern ins Legoland. Natürlich wurden 
auch hier alle Hygieneregeln eingehalten. Die Klein-
gruppen wurden schon vor der Fahrt eingeteilt, im 
Bus wurde die Mund und Nasenbedeckung getra-
gen und im Park auf Abstand geachtet. Die Kinder 
bekamen bei allen Fahrten außerdem eine eigene 
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VETERANENJAHRTAG
Die Denklinger                                             
Veteranen, Soldaten u. Reservisten          
                                                           
Werte Kameraden,

in diesem Jahr wird kein 
Veteranenjahrtag statt-
finden.

Die CoronaPandemie und 
die damit verbundenen Einschränkungen zwingen 
uns zu dieser Entscheidung. 

Die gesetzlichen Infektionsschutzmaßnahmen (Ab-
standsregeln, Hygienevorschriften, Raumbelüftung, 
etc.) wären auch bei unserer Veranstaltung verpflich-
tend einzuhalten. 

Wir sind daher zu der Einsicht gekommen, dass da-
mit ein für uns gewohnter und auch notwendiger 
Ablauf des Jahrtages nicht möglich sein würde.

Liebe Vereinsmitglieder, wir bitten Euch um Ver-
ständnis für diesen, in unserer Vorstandschaft ein-
stimmig getroffenen Entschluss.

Im Übrigen liegt uns das gesundheitliche Wohl unse-
rer Kameraden am Herzen. Der Altersdurchschnitt in 
unseren Reihen ermahnt uns nämlich zu besonderer 
Vorsicht im Umgang mit den bekannten Risiken.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Eure Vorstandschaft vom Veteranenverein Denklingen

rote FerienprogrammCappie, um die Zugehörigkeit 
zu zeigen. Das war im Legoland besonders schön, da 
überall verteilt rote Cappies zu sehen waren. 

Es folgte die Fahrt in das Freilichtmuseum in Glent-
leiten. Bei bestem Wetter erkundeten die Kinder 
und Jugendlichen die alte Bauernhofwelt, lernten 
von einem echtem Schmied, kühlten sich unter den 
Holzwasserleitungen der Mühle ab und spielten bei 
der Waldkegelbahn. Im Anschluss ging es weiter zu 
einer Dampferfahrt, bei der der Tag mit einem Eis 
abgerundet wurde.

Am 19. August machte sich der Ferienbus auf den 
Weg ins Walderlebniszentrum Füssen. Hier erkun-
deten die Kleingruppen viele spannende oder nas-
se Stationen, wie auch den knapp 500 Meter langen 
und 20 Meter hohen Baumkronenweg. Im Anschluss 
ging es zu den bayerischen Schlössern, zu dessen 
Füßen noch ein kleines Stück gewandert wurde, bis 
der Tag bei einem Spielplatz endete. 

Die Woche drauf unterstützte, wie jedes Jahr, der 
Kreisjugendring das Programm und leitete die Fahrt 
in den Skyline Park. Coole Achterbahnen, Wasser-
attraktionen und noch mehr Achterbahnen. Bei be-
stem Wetter hatten die 50 Kinder und Jugendliche 
wieder einen wunderbar gelungenen Tag im Skyline 
Park.

Ein kleines Highlight war dann noch die letzte Fahrt. 
Mit großer Freude machte sich die Gruppe auf den 
Weg nach Kochel am See – das Ziel: Franz Marc Mu-
seum und einer Dampfertour auf dem Kochelsee. 
Unter Anleitung der Museumpädagogen konnten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei selbst 
ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. 
Dank der herzlichst bemühten Museumsführerin, wa-
ren die Kinder sehr von der Ausstellung begeistert. 
Als Belohnung ging es mit dem Dampfer auf den 
Starnberger See, wo ein Eis in Tutzing nicht fehlen 
durfte. 

„Wir sind froh, dass trotz dieser besonderen Zeiten 
in diesem Jahr alles so reibungslos geklappt hat“, so 
Sophia Albrecht. „Dabei bedanken wir uns herzlichst 
bei allen Unterstützern, insbesondere natürlich auch 
bei den zahlreichen Gruppenleitern und unserm Bus-
fahrer Peter. Ohne Euch alle, wären diese Fahrten 
nicht möglich!“

Text: Sophia Albrecht

FRAUENBUND DENKLINGEN 
Absage Kranzen, Adventsbasar, Adventsfahrt

Leider müssen auch wir – Coronabedingt –  das 
Kranzen, den Adventsbasar und die Adventsfahrt in 
diesem Jahr absagen.
Trotz all diesen Einschränkungen wünschen wir allen 
eine schöne Adventszeit.

Ihr Frauenbund Denklingen

Auch sind alle Veranstaltungen der Senioren bis auf 
Weiteres abgesagt.
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„In den Pilzen“ und Erntedank

Am 19. September hat es wieder eine Exkursion von 
den Gartenpflegern gegeben, selbstverständlich mit 
Abstand. Wir haben uns bei sonnigem Wetter in der 
Frühe bei Ingrid und Rainer Turrina in Asch getrof-
fen. Er hatte im Garten Pilzschaukarten und Pilzbü-
cher ausgelegt, dabei sagte er uns, dass es zur Pilz-
bestimmung oberwichtig sei, sich in verschiedenen 
guten Büchern 
zu informieren. 
Plötzlich hatte 
er einen rie-
sigen großen 
weißen Ball in 
der Hand, den 
er uns als Rie-
senbovist vor-
stellte und der 
in Scheiben geschnitten, wie ein Schnitzel gebraten, 
sehr lecker schmecken soll. Bevor wir aufbrachen, 
habe ich von Rainer einen alten Bovist geschenkt be-
kommen, den ich nach der Führung wegen der Spo-
ren überall in meinem Garten in Stücken ausgelegt 
habe, in der großen Hoffnung in naher Zukunft bei 
mir solche leckeren, epochalen Pilzbälle zu ernten. 
Dann haben wir uns aufgemacht und sind Richtung 
Engratshofen gefahren. Dort angekommen hat er 
uns bei einem vierstündigen Rundgang mit großer 
Erfahrung und enormem Fachwissen geführt. Er er-
klärte, dass erst einmal jeder Pilz als giftig anzusehen 
sei, solange er roh ist. Bei einigen Pilzen reicht eine 
kurze Kochzeit und bei manchen Sorten soll sogar 
lange gekocht werden. Z. B. soll ein Hexenröhrling 
mindestens 20 Minuten im Topf schmoren. Auch hat 
er uns empfohlen die Pilze einzufrieren, aber vor al-
lem Steinpilze, Röhrlinge und auch andere essbare zu 
trocknen, da sie damit noch ein herrlicheres Aroma 
entfalten. Ich 
fermentiere sie 
auch mal gern.
Was ich ja schon 
als Kind beob-
achtete, dass 
Steinpilze gerne 
in der Nähe von 
Fl iegenpi lzen 
wachsen. Rainer 

GARTEN UND NATURFREUNDE

hat uns das nochmal nahe gebracht und uns Fliegen-
pilze im Ring mit Steinpilzen gezeigt. Maronenröhr-
linge, auch Braunkappen genannt, Birkenpilze, Fich-
tenreizker und na klar, auch giftige gab es. So gegen 
Mittag haben wir ein paar Birkenpilze gefunden und 
mussten erst mal in der Nähe schauen, wo denn die 
Birke steht, an deren Zehen bzw. Wurzeln der Pilz-
fruchtkörper wuchs. 

Da kommt mir wieder in den Sinn, dass ja die Bäume 
durch das Pilzmyzel miteinander reden und auch der 
Austausch von Nährstoffen durch das unterirdische 
Pilzgeflecht gesteuert wird. Da schreibe ich ein an-
deres Mal darüber. Als weiteres fanden wir viele, vie-
le Parasole auch Schirmpilze genannt. Alle, die da-
bei waren, haben einen gutgefüllten Korb bzw. eine 
Stofftasche, mit herrlichen Pilzen mit nach Hause ge-
nommen. Nachdem ich meine geputzt hatte, konn-
te ich mir eine schöne Mahlzeit mit Semmelknödeln 
davon machen. Mmh, das war oberschmackhaft. 
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STADTRADELN 2020
Team „VfL Denklingen“ belegt den 1. Platz

Beim Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Ki-
lometer in einem bestimmten Zeitraum (28.06.2020 
– 18.07.2020) zu radeln und damit ein Zeichen für 
Klimaschutz und Gesundheit zu setzen. Der Land-
kreis Landsberg am Lech hat dieses Jahr zum siebten 
Mal an diesem Wettbewerb teilgenommen.

Diese Herausforderung hat unsere Gemeinde mit 
dem Team „VfL Denklingen“ gern angenommen 
und belegte mit 50.608 gefahrenen Kilometern den 
1. Platz unter allen Landkreisvereinen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 722.788 Kilometer 
von allen Teilnehmern gefahren (im Vergleich 2019: 
560.820 Kilometer).

Hervorzuheben sind unsere beiden Teilnehmer Hel-
mut Mayer und Thomas Staltmeier, die mit den mei-
sten geradelten Kilometern zu dem guten Ergebnis 
beigetragen haben. Auch im Gemeindeteil Epfach 
wurde fleißig für unser Team VfL Denklingen gera-
delt.
Am 16.10.2020 fand die Siegerehrung in Landsberg 
am Lech statt. Rudl Kößl nahm das Preisgeld in Höhe 
von 300 Euro, das von der Sparkasse gesponsert 
wurde, mit Freude entgegen. 

Das Geld möchte der Verein in die Jugendarbeit in-
vestieren. Der VfL bedankt sich bei allen fleißigen 
Radlern und hofft wieder auf eine rege Teilnahme im 
nächsten Jahr.

Des Weiteren bedankt sich die Hauptvorstandschaft 
bei Rudl und Gabi Kößl für die gute Organisation.

Ach übrigens 
hat Rainer uns 
erzählt, dass 
schon mal ge-
kochte Pilze 
gerne aufge-
wärmt wer-
den können, 
sofern sie bis 
dahin gut ge-
kühlt waren.

Nachdem ich 
letzte Woche 
eine neue Information über eine angeblich derzeitige 
nochmalige Pfifferlings und Steinpilzflut bekommen 
habe, bin ich am letzten Freitag flugs in den Staats-
wald auf die Suche gegangen. Gefunden habe ich 
sehr viele Rotfußröhrlinge, die sonst leicht von Ma-
den befallen werden, aber durch die vergangenen 
kalten Tage davon weitestgehend verschont geblie-
ben sind. Sie haben einen säuerlichen Geschmack. 
Am allerbesten aber waren die wunderschönen, 
herrlich großen, besonders gelben Pfifferlinge, die 
ich gerne anbrate, mit einem Ei überschlage, mit viel 
Petersilie vermische und zu einem einfachen Butter-
brot mit Genuss verspeise. Aus dem Rest habe ich 
ein Pfifferlingrahmsüppchen gemacht. Na, läuft Euch 
schon das Wasser im Mund zusammen?

Nicht nur bei den Pilzen war die Ernte gut, auch die 
Pflänzchen, Spitz Wirsing und Blaukraut (Rotkohl), 
Broccoli, Randich (Rote Rüben) und vieles mehr, die 
ich im Frühling angebaut hatte, sind gut bis sehr gut 
gewachsen. Nur der Hokkaido nicht, da hab ich nur 
zwei kleine Kügelchen geerntet. Ich hoffe auch bei 
Euch war die Ernte eine Schau!!! Dem lieben Gott 
ein herzliches Dankeschön, also Erntedank für alles. 

Eure Lucia

GARTEN UND 
NATURFREUNDE
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Die Planungen für das Gaufest 2022 laufen

Der Trachtenverein „Lechroaner“ Epfach wird vom 
15. – 17. Juli 2022 das Gaufest für die Trachtenverei-
ne im Lechgau ausrichten. Nach 2001 freut sich der 
Verein 2022 wieder Gastgeber sein zu dürfen.

Das 110jährige Bestehen des Vereins kann schon 
2021 gefeiert werden. Das Gaufest war für dieses 
Jahr schon vergeben.
Die Vereinsmitglieder sind sich sicher, auch 111 Jah-
re Vereinsleben lassen sich feiern. Der Vertragsunter-
zeichnung durch 1. Vorstand Matthias Schelkle jun. 
und Festwirt Magnus Ostenrieder schloss sich ein 
Umtrunk von Festausschuss und Festwirt an.

Aber nicht nur das Gaufest richten die Epfacher 
Trachtler aus. Bereits das Wochenende vorher, vom 

TRACHTENVEREIN „LECHROANER“ EPFACH

8. - 11. Juli 2022 wird es einige interessante Veran-
staltungen geben und sicher nicht nur für Trachtler. 
Wir halten Sie und Euch auf dem Laufenden …
Auf alle Fälle schon mal die Termine im Kalender frei-
halten … !
2022 soll es ein schönes Fest geben, das dann hof-
fentlich auch stattfinden wird. Herzliche Einladung!
Euer Festausschuss der Lechroaner Epfach

Fotos: Trachtenverein Epfach/S. Martini
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VFL DENKLINGEN
Neues vom VfL Denklingen – Abteilung Fußball

Mit einem locker eingefahrenem 3:0 Sieg beim ehe-
maligen Bayernligisten SC Fürstenfeldbruck hat die 
erste Mannschaft des VfL Denklingen die Kreisliga-
Saison beendet und geht mit einem fünften Sieg im 
fünften Spiel mit 8 Punkten Vorsprung vor Penzing in 
die Winterpause.

Das Reserveteam verabschiedet sich nach der Vor-
runde mit sogar 13 Punkten Vorsprung und darf 
schon vom Aufstieg in die A-Klasse träumen.
Winterpause ist aber nur im Punktspielbetrieb. Jetzt 
geht es mit dem neu eingeführten Ligapokal weiter, 
der in der CoronaZeit als Zusatzwettbewerb einge-
führt wurde. Dort läuft es für beide Mannschaften 
noch nicht so glatt wie im Punktspielbetrieb.

Beide Teams verloren jeweils ein Spiel. Im Nach-
wuchs, so berichtet Jugendleiter Oli Apfelbeck, ist 
trotz der Coronakrise das Interesse zum Fußballspie-
len nach wie vor ungebrochen. Der VfL Denklingen 
ist einer der wenigen Vereine, der seinen Nachwuchs 
noch eigenständig ausbildet, also ohne sich mit an-
deren Vereinen zu einer Spielgemeinschaft zusam-
menzuschließen.

Mit Schulbeginn begann für die Kinder und Jugend-
lichen ein verkürzter Punktspielbetrieb. Die Ergeb-
nisse sollten für die Jungs noch zweitrangig sein. 
Wichtig ist, der Spaß und vor allem das Erleben der 
Gemeinschaft.
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BORN TO BE WILD MC Landsberg e.V. Müller Klaus 0179/2943732

Christliche Pfadfinder (VCP) Gruppe Denklingen Albrecht Stephan 0152/26683974

Faschingsgesellschaft Epfach Hahn Dominik 0176/63780436

FFW Denklingen Sieg Stefan 0179/1259910

FFW Dienhausen Schneider Eva 08243/9930964

FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Förderverein Sonnenschein Lucketta Brigitte 08243/993474

Frauenbund Denklingen Martin Michaela 08243/960890

Frauenkreis Epfach Fridgen Claudia 08869/911210

Gartenbauverein Denklingen Lehner Lucia 08869/9137076

Holzhauerverein Ried Johann 08243/2727

Initiative FuchstalBahn Albrecht Tyll-Patrick 08243/993924

Jagdgenossenschaft Denklingen Preisinger Ludwig 08243/2173

Jagdgenossenschaft Dienhausen Müller Stefan 08243/9682333

Jagdgenossenschaft Epfach Edenhofer Veronika 0151/46622481

1. Karate Dojo Altenstadt/Obb. Croll Mike 08869/912245

Kirchenchor Denklingen Weber Jürgen 08243/960507

Kirchenchor Epfach Denk Michael 08806/923732

Kirchenpfleger Denklingen Hitzelberger Norbert 08243/1348

Kirchenpfleger Epfach Klein Meinrad 08869/5303

Kommandant der FFW Denklingen Gleich Christian 0151/51052878

Kommandant der FFW Dienhausen Unsin Daniel 08243/9931974

Kommandantin der FFW Epfach Deininger Claudia 08869/1533

Landjugend Denklingen Ahmon Christian 0151/40172613

Landjugend Epfach Rambach Hannes 08869/1691

Musikverein Denklingen Waldhör Jürgen 08243/961276

Pfarrgemeinderat Denklingen Hefele Wolfgang 08243/1365

Pfarrgemeinderat Epfach Geiger Ulrike 08869/5331

Reit u. Turniergemeinschaft Neuhof Maier Manuela 08869/5107

Schützenverein Denklingen Mayer Markus 0152/23525287

Schützenverein Epfach Volk Wolfgang 08869/9117245

Seniorenkreis Denklingen Inning Ottilie 08243/1649

Seniorenkreis Epfach Salcher-Stinglwagner Anna 08191/9705894

Spirit of Joy Finsterwalder Andrea 08243/2691

Trachtenverein Epfach Schelkle Matthias 08869/7754811

TSV Epfach Lankes Yvonne 08869/921525

VdK Ortsverband Epfach Edenhofer Peter 0175/2485943

Veteranenverein Denklingen Braunegger Andreas 08243/3197

Veteranenverein Epfach Heinen Walter 08869/879

VfL Denklingen Martin Wolfgang 08243/960890

Waldgenossenschaft Denklingen Schweiger Wendelin 08243/1587

Waldgenossenschaft Dienhausen Müller Josef 08243/1495

VEREINSLISTE GEMEINDE DENKLINGEN

SERVICE



30 NOVEMBER 2020

SERVICE

KONTAKT ZUM RATHAUS

Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr

Mo – Di 14.00 – 16.00 Uhr

Do 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ÖffnungszeitenMit der Maus ins Rathaus

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen auf unserer Internetseite  
www.denklingen.de zur Verfügung:

•  Einholen einer  
Melderegister auskunft

•  Passabfrage – Welchen  
Bearbeitungsstatus hat mein  
Pass bzw. Ausweisantrag?

•  Anfordern einer  
Aufenthaltsbescheinigung

•  Anfordern einer  
Meldebescheinigung

•  Beantragung einer Auskunftssperre

•  Anfordern eines Auszuges aus  
dem Gewerbezentralregister

•  Anfordern eines  
Führungs zeugnisses

•  Kinderreisepass

•  Umzug

Ihre Ansprechpartner im Rathaus

Die detaillierten Zuständigkeiten Ihrer Ansprechpartner finden Sie unter www.denklingen.de

Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst 112

Ärztlicher Notdienst
bei geschlossenen Arztpraxen

116 117

Notrufe

•  Zuzug

•  Briefwahl beantragen

•  Wasserzählerstand eingeben

•  Gewerbeamt Online

•  Abmeldung zur Hundesteuer

•  Anmeldung zur Hundesteuer

•  Einzugsermächtigung

•  Verlusterklärung eines Dokumentes

•  Wiederauffindung eines  
Ausweisdokumentes

•  Fundbüro

•  Anmeldung Nebenwohnung

•  Abmeldung Nebenwohnung

•  Statuswechsel

Polizei 110

Krankenhaus Landsberg 081913330

Krankenhaus Schongau 088612150

ZIMMER TELEFON EMAIL

Zentrale
       08243/8533333
Fax 08243/85333544

gemeinde@denklingen.de
standesamt@denklingen.de

Braunegger, Andreas 6 08243/8533330 buergermeister@denklingen.de

Breibinder, Markus 5 08243/8533337 markus.breibinder@denklingen.de

Gröger, Waltraud 8 08243/8533338 waltraud.groeger@denklingen.de

Hartmann, Johann 7 08243/8533340 johann.hartmann@denklingen.de

Jost, Birgit 4 08243/8533336 birgit.jost@denklingen.de

Kettner, Katharina 2 08243/8533333 katharina.kettner@denklingen.de

Schlecht, Brigitte 9 08243/8533331 brigitte.schlecht@denklingen.de 

Schmeiser, Andrea 3 08243/8533335 andrea.schmeiser@denklingen.de

Stevens, Sabine 10 08243/8533332 sabine.stevens@denklingen.de 
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Hospiz und Pallitativverein – Begleitung und Beistand für schwer 
kranke und sterbende Menschen und deren Angehörige
BischofRieggStr. 9   86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191/42388   Fax: 08191/921433
EMail: info@hpvlandsberg.de  Internet: www.hpvlandsberg.de

Beratungsstellen für Behinderte
Eulenweg 1, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 94 91  0
EUTB – Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
Hauptstr. 42 – Altes Rathaus, 82229 Seefeld
Tel.: 08152/7940128  Fax: 08152/7940129
EMail: eutb.ow@ospeev.de  Internet: www.teilhabeberatung.de

Kindergarten „Maria Schutz“
BischofMüllerStraße 5, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 13 44

Schulen
Grundschule Denklingen, 
Birkenstraße 4, Telefon 0 82 43 / 85 3390, Fax 85 33910
Weiterführende Schulen:
Mittelschule Fuchstal, 0 82 43 / 90130
Dom.Zim.Gymnasium Landsberg, 0 81 91 / 927010
IgnazKöglerGymnasium Landsberg, 0 81 91 / 6571080
Joh.Winklh.Realschule Landsberg, 0 81 91 / 92640
Staatl. Realschule Schongau, Tel. 0 88 61 / 2318  0
WelfenGymnasium, Schongau, Tel. 0 88 61 / 2333  0
MarienGymnasium Kaufbeuren, Tel. 0 8341 / 2341

Gemeindebücherei
Telefon 0 82 43 / 85 33914  buecherei@denklingen.eu
Öffnungszeiten: Dienstag: 08.00 – 10.00 Uhr,
Donnerstag: von 16.00 – 18.00 Uhr

Pfarrämter
Kath. Pfarramt „St. Michael“
Hauptstraße 26, 86920 Denklingen, Telefon 0 82 43 / 23 40
Kath. Pfarramt Asch
Telefon 0 82 43 / 23 05
Kath. Pfarramt „St. Bartholomäus“ Epfach
Zentralbüro der PG Lechrain
St. NikolausStr. 12, 86934 Reichling, Telefon 0 81 94 / 5 39
Evang. Pfarramt Schongau
Blumenstr. 5a, Schongau, Telefon 0 88 61 / 73 58

Ärzte
Allgemeinärztin Christina Neumann
Frühlingsstraße 1, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43 / 20 71
Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr,
Dienstag: 16.00 – 19.00 Uhr, Donnerstag: 16.00 – 18.00 Uhr
Zahnärztin Gabriele Klara Mihali
Am Weiher 22, 86920 Denklingen, Tel. 0 82 43 / 96 87 20

Psychiatrie – Krisendienst
Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not
0180 / 655 3000 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), täglich von 9 bis 24 Uhr, 365 Tage im Jahr: 
In seelischen Krisen und psychiatrischen Notfällen können sich 
die Bürgerinnen und Bürger Oberbayerns an den Krisendienst 
Psychiatrie wenden. 
Mehr Informationen unter: www.krisendienstpsychiatrie.de

Abfallentsorgung
Haus, Sperr und Biomüllabfuhr: 
Kostenlose ServiceNummer 0800800 300 6
Abfallwirtschaftszentrum des Landkreises
86928 Hofstetten, 0 81 96 / 99 92 37

Wertstoffhof Denklingen, beim Bauhof:
Die./Do. 16.00 – 18.00 und Sa. 08.00 – 12.00 Uhr
(01.03. – 31.10./Sommerzeit)
Die./Do. 16.00 – 18.00 und Sa. 09.00 – 12.00 Uhr
(01.11. – 28.02./Winterzeit) 

Museum
Abodiacum Epfach, Ausstellung über röm. Geschichte
VIA CLAUDIA 16, 86920 Epfach, 0 82 43 / 8533333
täglich von 08.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Gemeindeverwaltung Denklingen

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 85333  33        Fax: 08243/85333  544
EMail: gemeinde@denklingen.de
Internet: www.denklingen.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Montag und Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Sitz: Rathaus Denklingen, Telefon 0 82 43 / 85333  33

Agentur für Arbeit, Nebenstelle Landsberg
Mühlweg 3a, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 92 306  0

Jobcenter Landsberg am Lech
Telefon 0180  1000 256 851  000

Bezirkskaminkehrermeister/Energieberater (HWK)
für Denklingen und Dienhausen, Stefan Kilian 
St. Leonhardstr. 11, 86946 Pflugdorf
Telefon 0 81 94 / 99 86 538, Fax 0 81 94 / 99 86 539
für Epfach, Stefan Welz
Menhofer Straße 29, 86920 Denklingen
Telefon 0 82 43 / 96 10 10

Amt für Landwirtschaft
KaiserLudwigStr. 8 a, 82256 Fürstenfeldbruck
Telefon 0 81 41 / 32 23  0

Amtsgericht Landsberg am Lech
Lechstraße 7, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 10 80

Finanzamt Landsberg am Lech
IsraelBekerStr. 20, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 332  0

Polizeiinspektion Landsberg am Lech
Katharinenstraße 33, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 932  0

Landratsamt Landsberg am Lech
VonKühlmannStr. 15, 86899 Landsberg am Lech
Telefon: Zentrale  0 81 91 / 129  0
Abfallents./Beratung 0 81 91 / 129  1481
KfzZulassungsstelle 0 81 91 / 129  1337

LechElektrizitätswerke, Betriebsstelle BuchloeLechrain
Bahnhofstr. 13, 86807 Buchloe
24Std.Störungsdienst: Tel. 0800 / 539 638  0

Soziale Einrichtungen
Senioren und Pflegeheime
Alten und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt
Lechstraße 5, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 91 95  0
CaritasSeniorenzentrum HeiligGeistSpital
KommerzienratWinklhoferStr. 3, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 94 08 50
KreisSeniorenheim Vilgertshofen
Ulrichstraße 2, 86946 Vilgertshofen
Telefon 0 81 94 / 93 05  0
Seniorenpension Tannenhain
Augsburger Str. 36, 86899 Landsberg am Lech 
Telefon 0 89 19 / 92 25 51
Ökumenische Sozialstation St. Martin
KommerzienratWinklhoferStr. 3, 86899 Landsberg am Lech
Telefon 0 81 91 / 92 860
Mobile Pflege Fuchstal 
Wegäcker 2 a, 86925 FuchstalAsch 
Telefon 0 82 43 / 99 35 50
Familienpflegewerk d. Bayer. Landesverbandes des KDFB e. V.
Ansprechpartner für Landsberg am Lech: 
Roswitha HupferMüller
Telefon 0 82 45 / 2907, Fax 0 82 45 / 90 35 42
EMail: hupfermueller@familienpflegewerk.de
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LOUIS HOFMANN Ihre Druckerei
Telefon: 0 95 62 / 98 30-0 · Internet: www.LH-Druckerei.de

KLEINE AUFLAGE GROSSE WIRKUNG
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Redaktionsschluss für Dezember

 
Dienstag, 24.11.2020

Kontakt: 

gemeinde@denklingen.de

Negele 
OPEL-Service

Leederer Str. 2 
86920 Denklingen

Telefon 08243 – 13 26
opel-negele@t-online.de

 Neuwagen           Gebrauchtwagen  Reparatur aller Fabrikate
 Jahreswagen  EU Wagen  Finanzierung & LeasingDorfstraße 33   ·   86925 Asch   ·   www.eier-gefluegel-asch.de

EHESCHLIESSUNG
10.10.2020 Krafsig Theresa und Benedikt, 

Dienhausen

STERBEFÄLLE
16.10.2020 Bauer Christian, Dienhausen

16.10.2020 Kaufmann Michael, Fuchstal OT Asch

21.10.2020 Karg Adolf, Denklingen
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PROTOKOLL DER GEMEINDE

PROTOKOLL GEMEINDERAT
Niederschrift über die Sitzung der 
Gemeinde Denklingen vom 07.10.2020
Öffentlicher Teil

1. Genehmigung des Protokolls 
des öffentlichenTeils der 
Gemeinderatssitzung am 
23.09.2020

01/2020/1804

2. Einunddreißigste 
Flächennutzungsplanänderung 
(Ökostrom 24) − Billigung der 
Unterlagen für die Verfahren nach 
§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 
BauGB;

01/2020/1809

3. Bebauungsplan „Photovoltaik 
– Ökostrom 24“ − Billigung der 
Unterlagen für die Verfahren nach 
§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 
BauGB;

01/2020/1813

4. Sanierungsarbeiten an den 
Abwasserkanälen aufgrund 
TVUntersuchung und 
anschließender Auswertung in 
Dienhausen

01/2020/1805

5. Antrag der Frau Michaela 
Killmann zur Ausweisung 
von Bruttobeträgen in den 
Beschlüssen

01/2020/1806

6. Antrag der Frau Michaela 
Killmann zur Überprüfung der 
geplanten Ausgaben

01/2020/1807

7. Neue Wasserversorgung − 
Leitungsbau − Genehmigung des 
5. Nachtragsangebotes

01/2020/1808

8. Neubau des Bürger 
und Vereinszentrums − 
Hackschnitzelgebäude − 
Sanitärtechnische Anlagen − 
Vergabe der Arbeiten

01/2020/1810

9. Umbau und Modernisierung des 
Geschäftshauses Hauptstraße 23 
− Estricharbeiten − Vergabe der 
Arbeiten

01/2020/1811

10. Umbau und Modernisierung des 
Geschäftshauses Hauptstraße 23 
− Trockenbauarbeiten − Vergabe 
der Arbeiten

01/2020/1812

11. Annahme des Angebots der 
LEW Verteilnetz GmbH über 
den Leuchtmitteltausch und 
den Leuchtentausch in der 
Straßenbeleuchtung auf Basis der 
LEDTechnik

01/2020/1814

12. Kreditaufnahme 01/2020/1815

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

Sitzungsdatum: Mittwoch, 07.10.2020
Beginn: 19:30 Uhr
Ende 20:20 Uhr (Gesamtsitzungsende 22:10 Uhr)
Ort: Bürgersaal des Rathauses Denklingen, 

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen
Aktenzeichen 024142317

Anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister, Braunegger Andreas
Zweiter Bürgermeister, Walter Norbert

Mitglieder

Ahmon, Martin    Ab Tagesordnungspunkt 4
Egner, Stephan   
Hefele, Simon   
Heinen, Walter   
Killmann, Michaela   
Kößl, Herbert   
Martin, Wolfgang   
Müller, Stefan   
Sporer, Markus   
Stahl, Anton    Ab Tagesordnungspunkt 4
Steinle, Florian   
Wölfl, Regina   

Schriftführer
Hartmann, Johann

Abwesende und entschuldigte Personen

Mitglieder

Reichhart, Barbara  
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Erster Bürgermeister Andreas Braunegger eröffnet um 19:30 Uhr 
die Sitzung des Gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest.
Des Weiteren erkundigt er sich nach Einwänden gegen die 
Tagesordnung. Es werden keine vorgetragen.

 

Öffentliche Sitzung

TOP  1 
Genehmigung des Protokolls des öffentlichenTeils der 
Gemeinderatssitzung am 23.09.2020

Sachverhalt:

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung 
am 09.09.2020 ist den Gemeinderatsmitgliedern durch 
Veröffentlichung im Gremieninformationssystem folgender 
Anwendungen bekannt: „SessionNet“ und „Mandatos“ 

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt dieses Protokoll. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 0   Anwesend 12  

TOP  2 
Einunddreißigste Flächennutzungsplanänderung (Ökostrom 
24) − Billigung der Unterlagen für die Verfahren nach §§ 3 
Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB;

Sachverhalt:

Gemäß Aufstellungsbeschluss vom 01.07.2020 beabsichtigt 
die Gemeinde Denklingen für die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem Flurstück 2512 sowie auf 
Teilstücken der Flurnummern 2511, 2828 und 2828/1 Gemarkung 
Denklingen ihren Flächennutzungsplan zum einunddreißigsten 
Mal zu ändern. Es liegt ein Planentwurf vor (vgl. beiliegende 
Planfassung inkl. Begründung und Umweltbericht in der Fassung 
vom 25.09.2020).

Beschluss:

Der Gemeinderat billigt die vom Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München (PV), Arnulfstraße 60, 80335 
München ausgearbeitete Planung zur einunddreißigsten 
Flächennutzungsplanänderung und beauftragt die Verwaltung, 
auf der Grundlage des Planentwurfs inkl. Begründung und 
Umweltbericht vom 25.09.2020 die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 
4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 Baugesetzbuch durchzuführen.

Abstimmung: Ja 9   Nein 3   Anwesend 12  

TOP  3 
Bebauungsplan „Photovoltaik – Ökostrom 24“  Billigung der 
Unterlagen für die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 
2 Abs. 2 BauGB;

Sachverhalt:

Gemäß Aufstellungsbeschluss vom 01.07.2020 beabsichtigt 
die Gemeinde Denklingen die Aufstellung des qualifizierten 
Bebauungsplans „Photovoltaik – Ökostrom 24“ auf dem 
Flurstück 2512 sowie auf Teilstücken der Flurnummern 2511, 
2828 und 2828/1 Gemarkung Denklingen.

Es ist beabsichtigt ein Sondergebiet für die Errichtung 
einer Freiflächenphotovoltaikanlage zu schaffen. Mit den 
Planungsarbeiten wurde der Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München (PV), Arnulfstraße 60, 80335 München 
beauftragt.

Es liegt ein Planentwurf vor (vgl. beiliegende Planfassung inkl. 
Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 25.09.2020).

Beschluss:

Der Gemeinderat billigt die vom Planungsverband Äußerer 
Wirtschaftsraum München (PV), Arnulfstraße 60, 80335 München 
ausgearbeitete Planung zum Bebauungsplan „Photovoltaik – 
Ökostrom 24“ und beauftragt die Verwaltung auf der Grundlage 
des Planentwurfs inkl. Begründung und Umweltbericht vom 
25.09.2020 die Verfahren nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 
2 Baugesetzbuch durchzuführen.

Abstimmung: Ja 9   Nein 3   Anwesend 12  

Ergänzend beschloss der Gemeinderat mit 12 : 0 Stimmen, dass 
vor den o. a. Verfahren der Bebauungsplan mit einer Eingrünung 
gemäß folgender EmailAusführungen des Planungsverbandes 
zu ergänzen ist: „Selbstverständlich respektieren wir die 
Planungshoheit und den Willen der Gemeinde. Dennoch sehen 
wir uns beim PV als Berater der Gemeinden. Aus diesem Grund 
empfehlen ich und meine Kollegin dringend eine Eingrünung 
der FreiflächenPVAnlagen. Das BauGB fordert, dass Eingriffe in 
die Natur und Umwelt, in diesem Fall in das Landschaftsbild zu 
minimieren sind. Eine Eingrünung der Anlagen eignet sich hierfür 
hervorragend. Unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben 
halten wir es auch für das Landschaftsbild der Gemeinde für 
ausgesprochen wichtig, die Anlagen wirksam einzugrünen. 
Sofern der Gemeinderat bereits bei den ersten Projekten auf 
eine Eingrünung verzichtet, schaffen Sie Präzedenzfälle, die 
es Ihnen später kaum ermöglichen bei anderen Projekten eine 
Eingrünung durchzusetzen. Bei der Eingrünung lediglich auf 
die benachbarten Maisfelder zu setzen, halten wir nicht für 
ausreichend, da in der Regel nicht jedes Jahr Mais angebaut 
werden soll, um den Boden zu schonen. Hinzu kommt, dass der 
Mais erst spät im Jahr seine Wirkung als Sichtschutz entfaltet. 
Von einer Eingrünung durch Sträucher geht das ganze Jahr über 
ein gewisser Sichtschutz aus, selbst im Winter im unbelaubten 
Zustand.“
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TOP  4 
Sanierungsarbeiten an den Abwasserkanälen aufgrund 
TVUntersuchung und anschließender Auswertung in 
Dienhausen

Sachverhalt:

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.12.2019 hat 
die SteinbacherConsult Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG 
aus Neusäß die Sichtung und Bewertung der TVUntersuchung 
und die Erarbeitung eines Sanierungsvorschlages mit 
Kostenschätzung durchgeführt. Das alles stellt Frau Claudia 
Müller von der SteinbacherConsult Ingenieurgesellschaft mbH 
& Co.KG in einer digitalen Präsentation heute vor. 

Betroffen waren das gesamte Kanalnetz von Dienhausen. 

Die zugeteilten Zustandsklassen und die Erläuterungen ergeben 
sich aus den dieser Beschlussvorlage beiliegenden Dokumenten.

Es wird gemäß guter fachlicher Praxis empfohlen, die Schäden 
mit den Zustandsklassen 0, 1 und 2 sanieren zu lassen. Diese 
Maßnahmen sind ebenfalls in weiteren Lageplänen dargestellt, 
die dieser Beschlussvorlage auch beiliegen. Die Kosten hierfür 
(Schmutz und Regenwasserkanalisation) würden gemäß 
Kostenschätzung 47.400 Euro brutto betragen.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, dass die oben vorgeschlagenen 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Als ersten Schritt 
hierzu ist mit SteinbacherConsult Ingenieurgesellschaft mbH 
& Co.KG aus Neusäß auf der Grundlage ihres Angebotes 
vom 18.11.2019 ein Ingenieurvertrag über die Begleitung 
der Sanierungsausführung bis hin zur Ausschreibung und 
Überwachung nebst Objektbetreuung abzuschließen. Der 
Ingenieurvertrag ist dem Gemeinderat zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  5 
Antrag der Frau Michaela Killmann zur Ausweisung von 
Bruttobeträgen in den Beschlüssen

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 21.09.2020 beantragt Frau Killmann 
Folgendes: „hiermit stelle ich den Antrag, zukünftig bei den 
betreffenden Beschlüssen neben dem Nettobetrag auch den 
Bruttobetrag auszuweisen. Begründung: Ich finde es irreführend, 
wenn Beträge in Netto dargestellt werden, obwohl in manchen 
Fällen die Mehrwertsteuer angerechnet werden muss. Es sollte 
dem Gemeinderat bekannt sein, welcher Betrag tatsächlich 
gezahlt werden muss, da manche Netto/Brutto erhebliche 
Unterschiede ausweisen.“
Die Gemeindeverwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
Grundsätzlich werden alle Beträge in den Beschlussvorschlägen 
als Bruttobeträge dargestellt. In letzter Zeit war das aufgrund 
der Steuergesetzgebung zum 01.07.2020 aus unserer Sicht nicht 

immer sinnvoll. Das hat folgende 3 Gründe:
1. Angebote können bei Bruttobeträgen nicht immer 
miteinander verglichen werden, weil innerhalb der gleichen 
Vergabeentscheidung manche Anbieter mit 16 % und manche 
mit 19 % Mehrwertsteuer rechnen. Damit ist die Klarheit bei 
Vergleichen nicht mehr gegeben. Der Bruttobetrag würde 
bei manchen Angeboten nicht mehr mit dem Beschluss 
übereinstimmen.

2. Zurzeit steht bei manchen Aufträgen nicht fest, ob im 
Endeffekt mit 16 % oder mit 19 % abgerechnet wird. Deshalb 
wird auf den Bruttobetrag verzichtet, um nicht eine falsche Zahl 
in den Beschluss aufnehmen zu müssen. 
3. Bei der Wasserversorgung müssen wir nur den 
Nettobetrag bezahlen. 

Beschluss:

Sollten die Punkte 1 oder 2 nicht zutreffen, werden wie in der 
Vergangenheit in den Beschlüssen Bruttobeträge aufgeführt. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  6 
Antrag der Frau Michaela Killmann zur Überprüfung der 
geplanten Ausgaben

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 21.09.2020 beantragt Frau Killmann 
Folgendes: „hiermit stelle ich den Antrag, die geplanten 
Ausgaben der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen und 
geplante Projekte auf ihre Dringlichkeit zu überprüfen. 
Begründung: Auf der Coronakrise kann man davon ausgehen, 
dass mit Ausfällen der Gewerbesteuer zu rechnen ist. Ein Ende 
ist zumindest zum heutigen Stand nicht absehbar.“

Beschluss:

Der Gemeinderat stellt Folgendes fest: Im Grunde wurde 
dieser Antrag schon umgesetzt: Aufgrund des gravierenden 
Rückganges der Gewerbesteuer beschloss der Gemeinderat, 
folgende Projekte momentan nicht realisieren zu lassen: 
Neubau der Kindertagesstätte auf dem Neuwirtgrundstück, 
Ausbau der Ortsstraße „Am Weiher“, Sanierung der Stützmauer 
Schiebelgasse, Wertstoffsammelstelle, Feuerwehrgerätehaus 
Dienhausen. Neben unaufschiebbaren Investitionen in mittlerer 
Größenordnung werden folgende große Investitionen aufgrund 
gegebener Begründung weiterverfolgt:

• Arztpraxis im alten Rathaus, um die Arztstelle in 
Denklingen nicht verlieren
• Baugebiete Unter der Halde II, Hinterberg, Egart II, um 
die getätigten Investitionen durch Grundstücksverkäufe wieder 
hereinzubekommen
• Regenwasserauslass Lech, um nicht noch größeren 
Reparaturbedarf zu verursachen
• Glasfaser für Denklingen und Epfach, ohne dem eine 
moderne Internet und Fernsehnutzung nicht möglich ist, nicht 
nur in der Freizeit, sondern auch z. B. für Homeschooling 
(bis zu 80 % Zuwendungen); außerdem steht die derzeitige 
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MNETVersorgung nur bis zum 31.12.2021 zur Verfügung.  
Des Weiteren werden begonnene Maßnahmen wie z. B. das 
Bürger und Vereinszentrum, die Außenanlagen des Rathauses 
und der Neubau der Wasserversorgungsanlage nicht gestoppt.

Aufgrund dieser Beschlusslage wird die weitere 
Beschlussfassung über den Antrag der Frau Killmann bis zu den 
Haushaltsplanberatungen für 2021 vertagt. 

Abstimmung: Ja 13   Nein 1   Anwesend 14  

TOP  7 
Neue Wasserversorgung − Leitungsbau − Genehmigung des 
5. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieurbüro 
dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

• Gegenstand des Nachtragsangebots: 
Straßenmarkierungsarbeiten

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 25.08.2020 der Max Wild GmbH aus Berkheim. Die 
Nachtragssumme beträgt 1.759,39 Euro brutto. Der Gemeinderat 
beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und 
anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  8 
Neubau des Bürger und Vereinszentrums − 
Hackschnitzelgebäude − Sanitärtechnische Anlagen − 
Vergabe der Arbeiten

Sachverhalt:

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist 
abgeschlossen. 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar: 

Nachdem über die anfangs öffentliche Ausschreibung keine 
Angebote eingegangen waren, wurde eine beschränkte 
Ausschreibung durchgeführt. Es konnten 3 Angebote in die 
Wertung mit folgenden Wertungssummen kommen. 

• Firma Schleich aus Denklingen 32.715,27 Euro
• Bieter 2    38.084,13 Euro
 Bieter 3    41.723,94 Euro

zur Kenntnis genommen Ja 13  Nein 1  Anwesend 14  

TOP  9 
Umbau und Modernisierung des Geschäftshauses Hauptstraße 
23 − Estricharbeiten − Vergabe der Arbeiten

Sachverhalt:

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist 
abgeschlossen. 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar: 

Nationale öffentliche Ausschreibung – Es konnten 3 Angebote in 
die Wertung mit folgenden Wertungssummen kommen. 

• Firma Aitranger Estrich u. Fußboden GmbH 
    19.521,58 Euro
• Bieter 2   22.156,31 Euro
• Bieter 3   23.200,71 Euro

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der 
Holzapfel Architekten + Innenarchitektin Part mbB aus Epfach 
und beschließt, dass der Firma Aitranger Estrich u. Fußboden 
GmbH der Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 
19.521,58 Euro brutto die ausgeschriebenen und angebotenen 
Leistungen auszuführen. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  10 
Umbau und Modernisierung des Geschäftshauses Hauptstraße 
23 − Trockenbauarbeiten − Vergabe der Arbeiten

Sachverhalt:

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist 
abgeschlossen. 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar: 

Nationale öffentliche Ausschreibung – Es konnten 3 Angebote in 
die Wertung mit folgenden Wertungssummen kommen. 

• Firma WM ThermoAkustik GmbH  57.421,16 Euro
• Bieter 2    67.149,32 Euro
• Bieter 3    71.994,17 Euro

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag der 
Holzapfel Architekten + Innenarchitektin Part mbB aus Epfach 
und beschließt, dass der Firma WM ThermoAkustik GmbH aus 
Gilching der Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 
57.421,16 Euro brutto die ausgeschriebenen und angebotenen 
Leistungen auszuführen. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  
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TOP  11 
Annahme des Angebots der LEW Verteilnetz GmbH über 
den Leuchtmitteltausch und den Leuchtentausch in der 
Straßenbeleuchtung auf Basis der LEDTechnik

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem dieser Beschlussvorlage 
beiliegenden Vertrag über den Leuchtmitteltausch und den 
Leuchtentausch in der Straßenbeleuchtung auf Basis der 
LEDTechnik zwischen der Gemeinde Denklingen und der 
Lechwerke AG aus Augsburg zu. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  12 
Kreditaufnahme

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 
4.770.000 Euro vorgesehen. Das Landratsamt Landsberg am 
Lech hat mit Schreiben vom 02.04.2020 die rechtsaufsichtliche 
Genehmigung gemäß Art. 71 Abs. 2 Gemeindeordnung erteilt. 

Beschluss:

Der Gemeinderat Denklingen stimmt der Kreditaufnahme 
in Höhe von 4.770.000 Euro zu. Dabei wird die 
Gemeindeverwaltung ermächtigt, die Ausschreibung, die 
Annahme des wirtschaftlichsten Kreditangebots und den 
Kreditabruf durchzuführen. Diese Ermächtigung dient dazu, eine 
Kreditannahme innerhalb weniger Stunden zu bewerkstelligen, 
weil über Nacht meistens nie ein verbindliches Kreditangebot 
von den Anbietern gehalten werden kann. Gleichwohl werden 
folgende Vorgaben gegeben: Es sind sowohl zwei Darlehen 
über jeweils 2.385.000 Euro und ein Darlehen über 4.770.000 
Euro auszuschreiben. Dabei ist das wirtschaftlichste Angebot 
über den Gesamtbetrag von 4.770.000 Euro anzunehmen. Die 
Laufzeit und Zinsbindung hat 30 Jahre zu betragen, wobei auf 
Sondertilgungsmöglichkeiten verzichtet wird. Die regelmäßigen 
monatlichen bzw. vierteiljährlichen Belastungen sind immer 
gleich hoch, weil die ersparten Zinsen der Tilgung zugeschlagen 
werden. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 2   Anwesend 14  

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Herr 
Erster Bürgermeister Braunegger eröffnet nach Ausschluss der 
Öffentlichkeit den nicht öffentlichen Teil.

Sitzungsende öffentlicher Teil: 20:20 Uhr

Andreas Braunegger  Johann Hartmann
Erster Bürgermeister  Schriftführer
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Niederschrift über die Sitzung der 
Gemeinde Denklingen vom 21.10.2020
Öffentlicher Teil

1. Genehmigung des Protokolls 
des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung am 
07.10.2020

01/2020/1819

2. Neue Wasserversorgung − 
Gebäudebau − Genehmigung des 
3. Nachtragsangebotes

01/2020/1820

3. Neue Wasserversorgung − 
Gebäudebau − Genehmigung des 
4. Nachtragsangebotes

01/2020/1821

4. Neue Wasserversorgung − 
Gebäudebau − Genehmigung des 
5. Nachtragsangebotes

01/2020/1822

5. Dienhausen − 
MobilfunkFörderprogramm

01/2020/1823

6. Baugebiet An der Obstwiese − 
Straßenbegleitgrün − Vergabe 
der Arbeiten

01/2020/1824

7. Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum 
Änderungsantrag „Neubau 
eines Einfamilienhauses mit 
Carport und Schuppen“ – Fl.Nr. 
140/5 Gemarkung Denklingen – 
Buchweg 5

01/2020/1818

8. Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum Neubau einer 
Führanlage mit innenliegendem 
Longierbereich – Fl.Nr. 1322 
Gemarkung Epfach – Neuhof 3

01/2020/1829

9. Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zur Befreiung 
von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes hinsichtlich 
der Einfriedung – Fl.Nr. 2522/2 
Gemarkung Denklingen – Egart 2

01/2020/1831

10. Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens zum Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage, 
Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes – Fl.Nr. 
12 Gemarkung Dienhausen – 
Weihertalstraße 15/15a

01/2020/1832

11. Neubau des Bürger 
und Vereinszentrums 
− Baumeisterarbeiten 
− Genehmigung des 8. 
Nachtragsangebotes

01/2020/1830

12. Neubau des Bürger 
und Vereinszentrums 
− Zimmererarbeiten − 
Genehmigung des 4. 
Nachtragsangebotes

01/2020/1833

13. Neubau des Bürger 
und Vereinszentrums 
− Zimmererarbeiten − 
Genehmigung des 5. 
Nachtragsangebotes

01/2020/1834

14. Bekanntgabe der in nicht 
öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gemäß Art. 52 Abs. 3 
Gemeindeordnung

01/2020/1825

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

Sitzungsdatum: Mittwoch, 21.10.2020
Beginn: 19:30 Uhr
Ende 20:05 Uhr (Gesamtsitzungsende 22:40 Uhr)
Ort: Bürgersaal des Rathauses Denklingen, 

Rathausplatz 1, 86920 Denklingen
Aktenzeichen 024142318

Anwesenheitsliste

Erster Bürgermeister, Braunegger Andreas
Zweiter Bürgermeister, Walter Norbert

Mitglieder

Ahmon, Martin   
Egner, Stephan   
Hefele, Simon   
Heinen, Walter   
Killmann, Michaela   
Kößl, Herbert   
Martin, Wolfgang   
Reichhart, Barbara   
Sporer, Markus   
Stahl, Anton   
Steinle, Florian   
Wölfl, Regina   

Schriftführer
Hartmann, Johann

Abwesende und entschuldigte Personen

Mitglieder

Müller, Stefan  
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Erster Bürgermeister Andreas Braunegger eröffnet um 19:30 Uhr 
die Sitzung des Gemeinderates und stellt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest.
Des Weiteren erkundigt er sich nach Einwänden gegen die 
Tagesordnung. Es werden keine vorgetragen.

 

Öffentliche Sitzung

TOP  1 
Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung am 07.10.2020

Sachverhalt:

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung 
am 07.10.2020 ist den Gemeinderatsmitgliedern durch 
Veröffentlichung im Gremieninformationssystem folgender 
Anwendungen bekannt: „SessionNet“ und „Mandatos“ 

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt dieses Protokoll. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  2 
Neue Wasserversorgung − Gebäudebau − Genehmigung des 
3. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieur  
 büro dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

• Gegenstand des Nachtragsangebots:    
 Böschungssicherung

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 31.08.2020 der Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH 
aus Marktoberdorf. Die Nachtragssumme beträgt 8.330,00 
Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses 
Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  3 
Neue Wasserversorgung − Gebäudebau − Genehmigung des 
4. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieur  
 büro dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

• Gegenstand des Nachtragsangebots: Treppenturm

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 31.08.2020 der Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH 
aus Marktoberdorf. Die Nachtragssumme beträgt 3.867,50 
Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses 
Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 14  Nein 0  Anwesend 14  

TOP  4 
Neue Wasserversorgung − Gebäudebau − Genehmigung des 
5. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieur  
 büro dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

• Gegenstand des Nachtragsangebots: Zulagen für   
 geänderte Holzart und Türabmessungen

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 31.08.2020 der Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH 
aus Marktoberdorf. Die Nachtragssumme beträgt 1.552,47 
Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses 
Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  
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TOP  5 
Dienhausen − MobilfunkFörderprogramm

Sachverhalt:

Das Bayerische Wirtschaftsministerium teilte mit Schreiben vom 
04.01.2019 mit, dass ein Mobilfunkförderprogramm in Kraft 
gesetzt worden ist: „Mobiles Telefonieren soll künftig in ganz 
Bayern funktionieren Wir wollen die „weißen Flecken“ auf der 
Landkarte erschließen. Am 1. Dezember 2018 ist deshalb das 
Bayerische MobilfunkFörderprogramm gestartet. Wir sind das 
erste Land, das beim Mobilfunkausbau das Marktversagen 
aktiv angeht. Lückenloser Mobilfunk ist ein bedeutsamer 
Standortfaktor für Ihre Gemeinde und ein wichtiger Schlüssel für 
mehr Lebensqualität vor Ort. Gemeinsam gehen wir in Bayern 
beim Mobilfunk voran.“

Da weite Teile der Gemarkung Dienhausen einen weißen Fleck 
in der Mobilfunklandschaft bilden, haben wird gegenüber dem 
hierfür zuständigen Mobilfunkzentrum in Regensburg unser 
Interesse an diesem Mobilfunkförderprogramm bekundet. 
Daraufhin wurde ein Markterkundungsverfahren gestartet. Das 
Ergebnis war, dass kein Mobilfunkbetreiber von sich aus bereit 
war, die weißen Flecken zu schließen. Mithin bekamen wir 
vom Bayerischen Wirtschaftsministerium einen Förderbescheid 
überreicht. Deshalb stehen uns 500.000 Euro zur Verfügung, um 
selbst eine Lückenschließung bewerkstelligen zu können. Diese 
500.000 Euro werden allerdings erst nach getaner Leistung 
ausbezahlt. 

Weiterhin haben wir einen Beratungsvertrag mit der Corwese 
GmbH aus Seefeld geschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet 
Folgendes:

• Erstellung aller für das Förderverfahren notwendigen 
Dokumente
• Kommunikation mit dem Mobilfunkzentrum
• Nutzungsmanagement
• Ingenieurleistungen für die Erstellung des 
Mobilfunkmastens (Planung, Baugenehmigungsunterlagen, 
Ausschreibung, Bauüberwachung, etc.)

Als nächstes stand die Suche nach einem geeigneten Grundstück 
an. Dazu müssen zwei Voraussetzungen vorliegen:

• Die Fläche muss technisch geeignet sein. Dazu werden 
verschiedene Messungen durchgeführt.
• Die Fläche muss der Grundstückseigentümer an die 
Gemeinde Denklingen verpachten. Wir benötigen ca. 200 bis 
300 m². Dafür können wir einen jährlichen Pachtpreis von 3.600 
Euro bezahlen.

Leider haben bis jetzt zwar einige Grundstückseigentümer 
zugesagt und am nächsten Tag wieder abgesagt. 
Hintergrund dieser Absage war eine Bürgerinitiative, die eine 
Unterschriftenaktion ankündigte und bereits Informationen in 
die Briefkästen geworfen hat. 

Um nicht gegen den Willen der Bevölkerung von Dienhausen 
zu agieren und um nicht noch mehr Geld aufgrund des 
Beratungsvertrages umsonst auszugeben, sollte auf das 
Mobilfunkförderprogramm verzichtet werden. 

Beschluss:

Die Gemeinde Denklingen verzichtet auf die Leistungen 
aus dem Mobilfunkförderprogramm und wird eine bessere 
Mobilfunkversorgung für Dienhausen nicht weiterverfolgen. 
Mithin wird auch der Beratungsvertrag mit der Corwese GmbH 
aus Seefeld mit sofortiger Wirkung gekündigt. Der Gemeinderat 
bedauert diese Entwicklung, weil eine Mobilfunkversorgung für 
Dienhausen eine Infrastrukturverbesserung darstellen würde; z. 
B. hätte nicht nur die Bevölkerung, sondern hätten auch alle im 
Forst tätigen Personen einen entsprechenden Empfang, auch 
bei Notfällen. 

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  6 
Baugebiet An der Obstwiese − Straßenbegleitgrün − Vergabe 
der Arbeiten

Sachverhalt:

Die Ausschreibung für die diesbezüglichen Bauarbeiten ist 
abgeschlossen. 

Die Angebotssituation stellt sich wie folgt dar: 

Es wurde eine Beschränkte Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Die Gemeindeverwaltung 
beteiligte daran 10 Firmen. Es konnten 2 Angebote in die 
Wertung mit folgenden Wertungssummen kommen. 

• Firma Kutter aus Memmingen   62.054,12 Euro
• Bieter 2    118.936,19 Euro

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Vergabevorschlag des 
Ingenieurbüro Dr. Blasy  Dr. Øverland aus Eching am Ammersee 
und beschließt, dass der Firma Kutter GmbH & Co. KG aus 
Memmingen der Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 
62.054,12 Euro brutto die ausgeschriebenen und angebotenen 
Leistungen auszuführen. Es sollen jedoch die Arbeiten an der 
Leederer Straße entfallen, da diese der Landkreis Landsberg am 
Lech selber in Auftrag geben wird.  

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  
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TOP  7 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum 
Änderungsantrag „Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Carport und Schuppen“ – Fl.Nr. 140/5 Gemarkung Denklingen 
– Buchweg 5

Sachverhalt:

Für die Fl.Nr. 140/5 der Gemarkung Denklingen wurde eine 
Tektur für o. g. Vorhaben eingereicht. 

Im November 2016 wurde dieses Vorhaben bereits mit Bescheid des 
Landratsames vom 16.11.2016, Bauantragsverzeichnisnummer 
B82920162 genehmigt. Das gemeindliche Einvernehmen hierzu 
wurde in der Sitzung vom 29.06.2016, TOP 6 erteilt.

Das Haus wurde mittlerweile errichtet. Bei einer Baukontrolle 
des Landratsamtes wurden Abweichungen zum vorliegenden 
Bauantrag festgestellt und von den Bauherren ein Tekturantrag 
gefordert. 

Nun wird nachträglich eine Genehmigung des Bauvorhabens 
inkl. Abweichung beantragt (Art. 68 BayBO).

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, 
soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO). 

Verfahrensfreiheit nach Art. 57 BayBO liegt nicht vor.

Oben genanntes Vorhaben liegt im Innenbereich (§ 34 BauGB). 
Die Gebietsart entspricht hier einem Dorfgebiet (MD). Ein 
Vorhaben zu Wohnzwecken ist nach § 5 BauNVO zulässig.
Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung und die 
vorgesehenen überbaubaren Grundstücksflächen (Baulinie/
Baugrenze) fügen sich in die Eigenart der näheren Umgebung 
ein. 

Die max. zulässige Grenzbebauung je Grenze (Art. 6 Abs. 9 Satz 
1 BayBO) wird nicht eingehalten. Die max. zulässigen Längen 
der Grenzbebauung werden je Grundstücksseite um ca. 4 cm 
überschritten (siehe Abweichungsantrag). 

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer 
öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und 
zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem. 

Das Vorhaben liegt im Sanierungsgebiet „Ortskern“ (Gebiet 
nach § 142 BauGB).

Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Denklingen wird 
eingehalten. 

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen.  

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  8 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau 
einer Führanlage mit innenliegendem Longierbereich – Fl.Nr. 
1322 Gemarkung Epfach – Neuhof 3

Sachverhalt:

Für die Fl.Nr. 1322 der Gemarkung Epfach wurde die 
Genehmigung o. g. Bauvorhabens beantragt (Art. 68 BayBO). 

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, 
soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO).
 
Oben genanntes Vorhaben liegt im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplanes, dessen 
Gebietsart nach BauNVO Flächen für die Landwirtschaft vorsieht. 

Das Vorhaben ist privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 
Öffentliche Belange werden nicht beeinträchtigt.

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer 
öffentlichen Verkehrsfläche.

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen ist zu erteilen. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 2   Anwesend 14  

TOP  9 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Befreiung 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der 
Einfriedung – Fl.Nr. 2522/2 Gemarkung Denklingen – Egart 2

Sachverhalt:

Für die Fl.Nr. 2522/2 der Gemarkung Denklingen wurde 
ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes eingereicht. 

Die Errichtung bedarf grundsätzlich der Baugenehmigung, 
soweit nichts anderes bestimmt ist (Art. 55 Abs. 1 BayBO).
 
Oben genanntes Vorhaben liegt im Geltungsbereich des 
qualifizierten Bebauungsplanes „Südlich der Epfacher Straße“ 
(§ 30 BauGB). Die Gebietsart ist als Gewerbegebiet (GE) 
festgesetzt. 

Für das Vorhaben wurde eine Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes für die Höhe des Zaunes beantragt.

Die Gemeinde kann nach Art. 63 Abs. 3 BayBO über Befreiungen 
in verfahrensfreien Angelegenheiten entscheiden. Die Errichtung 
des Zaunes ist nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 7 BayBO verfahrensfrei. 
Eine isolierte Befreiung ist somit möglich.

Eine Befreiung von den festgesetzten Höhen ist vertretbar, da die 
Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung 
städtebaulich vertretbar ist und auch bei Würdigung der 
nachbarschaftlichen Interessen keine öffentlichen Belange 
berührt werden.
Dem Antrag liegt eine Zustimmung des Nachbars (Fl.Nr. 
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2522/3 Gemarkung Denklingen) zur beantragten Zaunhöhe bei. 
Ebenfalls wurde vom Antragsteller auf die geplante Zaunhöhe 
des Wertstoffhofes (Fl.Nr. 2524 Gemarkung Denklingen) 
verwiesen. 

Beschluss:

Die isolierte Befreiung hinsichtlich der Einfriedung ist zu erteilen. 
Einer Höhe der Einfriedung von 2 m sowie die Ausführung in 
einer im Anhang vorgeschlagenen 3 Varianten wird zugestimmt.

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

TOP  10 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau 
eines Einfamilienhauses mit Garage, Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes – Fl.Nr. 12 Gemarkung 
Dienhausen – Weihertalstraße 15/15a

Sachverhalt:

Für die Fl.Nr.12 der Gemarkung Dienhausen wurde bereits im 
Dezember 2019 ein Bauantrag für o. g. Vorhaben eingereicht. 
Für diesen wurde mit Beschluss vom 18.12.2019, TOP 2 das 
gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des qualifizierten 
Bebauungsplanes „Molkereistraße“ (§ 30 BauGB).

Mit EMail vom 16.09.2020 wurde der Bauherr vom Landratsamt 
davon in Kenntnis gesetzt, dass das beantragte Bauvorhaben 
die Festsetzungen hinsichtlich der GR von 410 m² nicht einhält 
(siehe Anhang) und deshalb ein Antrag auf Befreiung zu stellen 
ist. 

Über den Bauantrag entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde 
(Landratsamt Landsberg) nach Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO im 
Einvernehmen mit der Gemeinde Denklingen (§ 36 BauBG).

Die Erschließung ist gesichert durch die Zufahrt an einer 
öffentlichen Verkehrsfläche, die zentrale Wasserversorgung und 
zentrale Abwasserbeseitigung im Trennsystem.

Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Denklingen wird 
eingehalten.

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen zur Befreiung hinsichtlich einer 
Überschreitung der GR um 25 m² (von 410 m² auf 435 m²) ist zu 
erteilen.

Abstimmung: Ja 14   Nein 0   Anwesend 14  

   

TOP  11 

Neubau des Bürger und Vereinszentrums − Baumeisterarbeiten 
− Genehmigung des 8. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Die Positionen und Preise wurden durch das 
Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft 
und richtig festgestellt.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 
10.09.2020 der M. Haseitl Baugesellschaft mbH & Co. Betriebs 
KG aus Schongau. Die Nachtragssumme beträgt 12.583,02 Euro 
brutto (16 % Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass 
dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 2   Anwesend 14  

TOP  12 
Neubau des Bürger und Vereinszentrums − Zimmererarbeiten 
− Genehmigung des 4. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Die Positionen und Preise wurden durch das 
Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft 
und richtig festgestellt.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 27.07.2020 der Holzbau Moser KG aus Salach. Die 
Nachtragssumme beträgt 5.884,08 Euro brutto (16 % 
Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses 
Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 2   Anwesend 14  

TOP  13 
Neubau des Bürger und Vereinszentrums − Zimmererarbeiten 
− Genehmigung des 5. Nachtragsangebotes

Sachverhalt:

• Siehe beiliegende Datei

• Die Positionen und Preise wurden durch das 
Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft 
und richtig festgestellt.
Beschluss:
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Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot 
vom 18.08.2020 der Holzbau Moser KG aus Salach. Die 
Nachtragssumme beträgt 3.092,77 Euro brutto (16 % 
Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses 
Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 2   Anwesend 14  

TOP  14 
Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gemäß Art. 52 Abs. 3 Gemeindeordnung

Sachverhalt:

Es werden hiermit folgende Beschlüsse bekanntgegeben: 

TOP  26 
Photovoltaikanlage gemäß Rahmenplan − Genehmigung des 
Vertrages mit dem Ehepaar Volk aus Epfach

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem dieser Beschlussvorlage 
beiliegenden Vertrag zu. 

Abstimmung: Ja 13   Nein 2   Anwesend 15  

TOP  28 
Hirschvogel Umformtechnik GmbH − Betriebserweiterung

Sachverhalt:

Auszug aus dem diesbezüglichen Email der Hirschvogel 
Umformtechnik GmbH

„wie vereinbart beantragen wir hiermit erneut die Erweiterung 
des Bebauungsplans “Hirschvogel Automotive Group“. Die 
Erweiterung soll die Fl. Nr. 1686, 1686/1, 1687 und 1688 
beinhalten, zur perfekten Umsetzung des Projekts würde der 
Erwerb der gemeindlichen Flächen Fl. Nr. 1687 und Fl. Nr. 1688 
beitragen. Besteht eine Möglichkeit die Flächen zu erwerben?

Das geplante Projekt wird Lager und Umschlagsflächen bieten, 
die für uns auch ohne Benutzung der öffentlichen Verkehrswege 
erreichbar sind. Dadurch werden kurze Reaktionszeiten und 
hohe Verfügbarkeiten sichergestellt. Darüber hinaus werden 
Transportkosten gesenkt und der CO2Austsoß reduziert.

Zum besseren Verständnis haben wir zwei gerenderte 
Perspektiven mit der maximalen Ausbaustufe unseres Werks 
beigefügt (d. h. Lager und Umschlaghalle, Halle 17).
Bei der Erarbeitung des Konzeptes wurde uns zur Bauleitplanung 

das Planungsbüro Terrabiota in Starnberg (siehe Link) von 
unserem Architekten wärmstens empfohlen. 
https://www.terrabiota.de/
Während vorangegangener Projekten hat man beste 
Erfahrungen mit diesem Büro machen dürfen. Um eine positive 
Städtebauplanung zu erwirken würden wir die Zusammenarbeit 
mit dem Büro Terrabiota befürworten.

Sollten sie weitere Unterlagen benötigen oder Fragen haben, 
lassen sie es uns bitte wissen. 

Wir bitten um Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 09.09.2020 und Mitteilung zum 
weiteren Vorgehen.“ 

Beschluss:

Dem Antrag der Hirschvogel Umformtechnik GmbH wird 
stattgegeben. Der Gemeinderat stellt hierzu fest, dass zur 
Realisierung des Vorhabens eine Flächennutzungsplanänderung, 
die Aufstellung eines Bebauungsplans und eine 
Baugenehmigung erforderlich ist. Über die Beauftragung eines 
Bauleitplanungsbüros und über den Grundstücksverkauf wird 
gesondert entschieden. 

Abstimmung: Ja 15   Nein 0   Anwesend 15  

TOP  29 
Hirschvogel Umformtechnik GmbH − Erweiterung 
Betriebsgelände − Beauftragung Bauleitplanung

Sachverhalt:

Gemeindliche Anfrage bei terrabiota (Auszug):

„wie Sie aus u. a. Email ersehen können, wäre es der Fa. 
Hirschvogel gelegen, wenn Sie die Bauleitplanung für das 
beschriebene Bauvorhaben übernehmen würden. Aus 
diesem Grund bitte ich Sie, bis zum 02.09.2020 (Frist für 
die Ladung zur Gemeinderatssitzung) ein Angebot für die 
notwendige Bauleitplanung abzugeben. Diese besteht aus 
der Flächennutzungsplanänderung und der Aufstellung 
des Bebauungsplans. Bei der Angebotsabgabe bitte ich zu 
berücksichtigen, dass Sie alle Beschlussvorschläge für den 
Gemeinderat entwerfen müssen. … Ich bitte, auch die hierzu 
notwendigen Leistungen des Landschaftsarchitekten anzubieten. 
Die Ausgleichsflächen stellt die Fa. Hirschvogel zur Verfügung.“ 

Beschluss:
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Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Angebot des 
Architekturbüros Terrabiota aus Starnberg vom 04.09.2020, das 
mit 29.738,10 Euro abschließt. Der Gemeinderat beschließt, 
dass dieses Angebot anzunehmen und dem Architekturbüro 
Terrabiota aus Starnberg der Auftrag zu erteilen ist, die 
angebotenen Leistungen auszuführen. Abschließend stellt der 
Gemeinderat fest, dass die diesbezüglichen Kosten von der 
Gemeinde Denklingen getragen werden.  

Abstimmung: Ja 15  Nein 0  Anwesend 15  

TOP  31 
Bürger und Vereinszentrum − Photovoltaikanlage Ökostrom24 
− Genehmigung zweier Verträge

Sachverhalt:

Es steht die Zustimmung zu folgenden Verträgen mit Ökostrom24 
(Vollath) an:

• Gestattungsvertrag Ladeinfrastruktur
• Stromliefervertrag

Erläuterung des Herrn Vollath: 

„Den Preis für die kWh haben wir auf 0,09 Cent zuzügl. 
gesetzlicher Abgaben (EEGUmlage ab 2021 € 0,065 pro kWh 
und Mwst.) festgelegt. Hinzu kommt ein monatlicher Grundpreis 
von € 24,00 zuzügl. Mwst.
Nach unserer Einschätzung dürfte sich die Einsparung für die 
Gemeinde Denklingen gegenüber dem aktuell zu zahlenden 
Strompreis auf ca. 25 – 30 % belaufen.
Wir schlagen im Vertrag einen vierteljährlichen 
Abrechnungszeitraum vor bei einer Grundlaufzeit von 6 Jahren.
Unsere Bankverbindung haben wir noch offen gelassen. 
Sobald sich die Gemeinde Denklingen für eine Zahlungsweise 
(Überweisung/Dauerauftrag oder Lastschrift) entschieden hat, 
liefern wir die Bankverbindung nach.“

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt den beiden dieser Beschlussvorlage 
beiliegenden Verträgen zu. 

Abstimmung: Ja 10   Nein 5   Anwesend 15  

TOP  17 
Grundstückspreise bei Straßengrundabtretungen u. ä.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Denklingen verkauft und kauft kleinere 
Grundstücksteile in den Innenortsbereichen, meistens entlang 
von Verkehrsflächen. Der derzeitige Kaufpreis hierfür beträgt 
89,50 Euro / qm. Da dieser Preis aufgrund der allgemeinen 
Bodenwertentwicklung nicht mehr zeitgemäß ist, ist eine 
Neufestsetzung angezeigt, wobei in solchen Fällen nie der reale 

Bodenrichtwert bezahlt wird. Die derzeitigen Bodenrichtwerte 
betragen in Denklingen 250 Euro, in Epfach 190 Euro und in 
Dienhausen 180,00 Euro. Die neuen Bodenrichtwerte werden im 
Laufe des Jahres 2021 bekanntgegeben.

Beschluss:

Ab dem 01.01.2021 sollen die hier beschriebenen 
Grundabtretungen mit einem Kaufpreis vollzogen werden, der 
2/3 des jeweiligen Bodenrichtwertes beträgt. 

Abstimmung: Ja 12   Nein 3   Anwesend 15  

zur Kenntnis genommen 

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Herr 
Erster Bürgermeister Braunegger eröffnet nach Ausschluss der 
Öffentlichkeit den nicht öffentlichen Teil.

Sitzungsende öffentlicher Teil: 20:05 Uhr

Andreas Braunegger  Johann Hartmann
Erster Bürgermeister  Schriftführer
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DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER 

06.11.2020 Abfuhr Gelbe Tonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

07.11.2020 09.00 Altpapiersammlung Epfach Landjugend Epfach 

08.11.2020 14.00 FC Seestall II - VfL Denklingen II Sportgelände Seestall 2. Mannschaft 
BKlasse 8  Ligapokal 

08.11.2020 14.15 TSV Altenstadt - VfL Denklingen Sportgelände 
Altenstadt 

1. Mannschaft 
Kreisliga 2  
Ligapokal 

10.11.2020 Abfuhr Restmülltonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

10.11.2020 
10.00-
12.00 

VorOrtBeratung Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen und 
Hilfe zur Pflege 

Landratsamt 
Landsberg, Zimmer 
200, Frau Kaiser 

Bezirk Oberbayern 

13.11.2020 09.00 Betstunde, 10.00 Uhr hl. Messe 
zur ewigen Anbetung 

Pfarrkirche "St 
Michael"/Pfarrheim 
Denklingen 

Katholische 
Pfarrgemeinde St. 
Michael 

14.11.2020 Altpapiersammlung Denklingen / 
Dienhausen 

Schützenverein 
"Frohsinn" 
Denklingen 

17.11.2020 Abfuhr Biomüll und Papiertonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

DAS SOLLTEN SIE IM NOVEMBER 
NICHT VERPASSEN 

Nach derzeitigem Stand können aufgrund der CoronaKrise Veranstaltungen eventuell nicht abgehalten bzw. 
müssen abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich immer aktuell bei den zuständigen Stellen.
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17.11.2020 10.00-
12.00 

VorOrtBeratung Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen und 
Hilfe zur Pflege 

Landratsamt 
Landsberg, Zimmer 
200, Frau Kaiser 

Bezirk Oberbayern 

24.11.2020 Abfuhr Restmülltonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

24.11.2020 10.00-
12.00 

VorOrtBeratung Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen und 
Hilfe zur Pflege 

Landratsamt 
Landsberg, Zimmer 
200, Frau Kaiser 

Bezirk Oberbayern 

DAS SOLLTEN SIE IM NOVEMBER 
NICHT VERPASSEN 

DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER 

Foto: Christian Rudnik

Nach derzeitigem Stand können aufgrund der CoronaKrise Veranstaltungen eventuell nicht abgehalten bzw. 
müssen abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich immer aktuell bei den zuständigen Stellen.
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DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER 
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Manfred Weber  
Dipl.Betriebswirt (FH), cm creativ management AG

Bei Bedarf werden Einzelexemplare durch cm creativ management AG zum Preis von 1,00 € zzgl. Versandkosten verschickt. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Preisliste. Für nicht 
gelieferte Mitteilungsblätter infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

IMPRESSUM

Foto: Christian Rudnik

01.12.2020 Abfuhr Biomülltonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

01.12.2020 10.00-
12.00 

VorOrtBeratung  Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen und 
Hilfe zur Pflege 

Landratsamt 
Landsberg, Zimmer 
200, Frau Kaiser 

Bezirk Oberbayern 

02.12.2020 19.30 Gemeinderatssitzung Rathaus Denklingen Gemeinde Denklingen 

04.12.2020 Abfuhr Gelbe Tonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

08.12.2020 Abfuhr Restmülltonne Denkl./Epfach/Dienh. Landkreis LL 

08.12.2020 10.00-
12.00 

VorOrtBeratung Leistungen für 
Menschen mit Behinderungen und 
Hilfe zur Pflege 

Landratsamt 
Landsberg, Zimmer 
200, Frau Kaiser 

Bezirk Oberbayern 

DAS SOLLTEN SIE IM DEZEMBER 
NICHT VERPASSEN – VORSCHAU

Nach derzeitigem Stand können aufgrund der CoronaKrise Veranstaltungen eventuell nicht abgehalten bzw. 
müssen abgesagt werden. Bitte informieren Sie sich immer aktuell bei den zuständigen Stellen.


